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I 

 

Aufbau des Reglements als Beispiel 

 Artikel         Kommentar 

Linker Bereich für:  Rechter Bereich für: 

Grundeigentumsverbindliche Vorschriften 

 

 

Die Reglementsartikel sind grundeigentumsverbindlich und unterlie-

gen dem Beschlussfassungs- und Genehmigungsverfahren gemäss 

RBG. 

 Nicht grundeigentums-

verbindlicher Kommen-

tar 

Die gesamte Kommentarspalte ist 
nicht grundeigentumsverbindlich. 

Der Kommentar untersteht somit 
nicht der Beschlussfassung (Ein-
wohnerrat) und Genehmigung (Re-
gierungsrat). 

 

Beispiel 

 

 Art. 3 Wohn-Geschäftszonen 

1 Die Nutzung richtet sich nach § 21 Abs. 2 im RBG. Gebäude, in 

denen Betriebe untergebracht sind, müssen sich dem Wohnbaucha-

rakter anpassen. 

2 In den im Zonenplan Siedlung bezeichneten Teilgebieten der 

Wohn- und Geschäftszone WG3, sind mässig störende Betriebe zu-

gelassen, sofern diese mit der Wohnnutzung vereinbar sind. Zuge-

lassen sind namentlich Dienstleistungs- und Geschäftsbetriebe, Res-

taurants und Hotels, Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie ähnli-

che Betreibe mit mässig störenden maschinellen Einrichtungen. 

3 Nicht zugelassen sind: 

a. verkehrsintensive Betriebe des Güterumschlags, der Güterver-

teilung, der Lagerung und des Transports, 

b. Betriebe, die auf die Lagerung und Verarbeitung von gefährli-

chen Stoffen und Organismen angewiesen sind, 

c. Betriebe, die lästige Geruchs- und Staubemissionen verursa-

chen und […] 

 
 

 

 

 

 

Im Sinne des Merkblattes vom Amt für 
Raumplanung (Dez. 2013) handelt es 
sich dabei beispielsweise um  

-  Handwerkerbetriebe 

-  Kulturelle Einrichtungen (Kino,  

    Museum) 

-  Musiklokale 

-  Tankstellen 

-  Handelsbetriebe, Autohandel 

 



II 

 

Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlagen Bund 

BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. Dezember 1998 

BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 04. Oktober 1991 

FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 04. Oktober 1985 

GSchG Bundesgesetz über den Gewässerschutz vom 24. Januar 1991 

GSchV Verordnung über den Gewässerschutz vom 28. Oktober 1998 

LRV Luftreinhalte-Verordnung zum USG vom 16. Dezember 1985 

LSV Lärmschutz-Verordnung zum USG vom 15. Dezember 1986 

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 01. Juli 1966 

RPG Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 

RPV Verordnung über die Raumplanung vom 28. Juni 2000 

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 07. Oktober 1983 

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 04. Oktober 1991 

WaV Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 

 

 

Gesetzliche Grundlagen Kanton 

KV Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 

ArchG Gesetz über den Schutz und die Erforschung von archäologischen Stätten und Objekten 

(Archäologiegesetz) vom 11. Dezember 2002 

ArchVo Verordnung zum Archäologiegesetz vom 22. November 2005 

BNPG Gesetz über die Prävention von Schäden durch Brand- und gravitative Naturgefahren 

(Brand- und Naturgefahrenpräventionsgesetz) vom 12. Januar 2017 

DHG Kantonales Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz vom 09. April 1992 

EG ZGB Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches vom 16. November 2006 

EnGV Verordnung über die rationelle Energienutzung vom 22. März 2005 

GwSG Gesetz über den Gewässerschutz vom 05. Juni 2003 

NLG Kantonales Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz vom 20. November 1991 

RBG Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz vom 08. Januar 1998 

RBV Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz BL vom 27. Oktober 1998 

USG BL Kantonales Umweltschutzgesetz vom 27. Februar 1991 

kWaG Kantonales Waldgesetz vom 11. Juni 1998 

kWaV Kantonale Waldverordnung vom 22. Dezember 1998 

WBauG Kantonales Wasserbaugesetz vom 01. April 2004 

 

 



III 

 

Verzeichnis über wichtige Vorschriften des kantonalen Raumpla-
nungs- und Baugesetzes (RBG) und der Verordnung zum Raumpla-
nungs- und Baugesetz (RBV) 

Baureife der Grundstücke 

Baureife RBG § 83 RBV § 45 

Vorfinanzierung der Erschliessung RBG § 84 -- 

Selbsterschliessung RBG § 85 -- 

 

Nutzung der Grundstücke 

Art und Mass der Nutzung RBG § 86 RBV §§ 46 – 51 

Immissionsschutz RBG § 87 -- 

Nutzungsübertragung RBG § 88 -- 

Nutzungsumlagerung RBG § 89 RBV § 50 Abs. 2 

 

Abstandsvorschriften 

Grenzabstände RBG § 90 RBV §§ 52 – 69 

Gebäudeabstand RBG § 91 RBV §§ 52 – 69 

Abgrabungen und Aufschüttungen RBG § 93 -- 

Näher- und Grenzbaurecht RBG § 94 -- 

Abstand der Bauten von Verkehrswegen, Wäldern, 

Gewässern und Friedhöfen RBG § 95 -- 

 

Bau- und Strassenlinien 

Baulinien RBG § 96 RBV §§ 5, 66 

Baulinienarten RBG § 97 -- 

Strassenlinien RBG § 98 § 67 

Stützmauern, Einfriedigungen, Abgrabungen und Auf- 

schüttungen im Bereich von Verkehrsflächen RBG § 99 -- 

 

Sondernutzungsplanung 

Quartierplanungen RBG §§ 37 – 47 -- 

 

Anforderungen an Bauten und Anlagen 

Sicherheit, Schutz der Gesundheit und Umweltschutz RBG § 101 RBV §§ 73, 78, 81 – 84 

Bauvorgang RBG § 102 --  

Baupolizeivorschriften RBG § 103 -- 

Orts- und Landschaftsbild RBG § 104 -- 

Reklamen RBG § 105 

 

Ausstattung der Bauten und Anlagen 

Abstellplätze RBG § 106 RBV §§ 70, 77, 78 

Ersatzabgabe RBG  § 107 -- 

Behindertengerechte Bauweise RBG § 108 -- 

 

Bestandesgarantie 

Besitzstandsgarantie RBG §§ 109, 110 -- 

 

Ausnahmen von den allgemeinen Bauvorschriften 



IV 

 

Härtefall RBG § 111 RBV § 85 

Erschliessung RBG § 112 RBV § 85 

Abstände RBG § 113 RBV § 85 

Revers RBG § 114 RBV § 85 

 

Baubewilligungsverfahren 

Bewilligungserfordernis RBG § 120 RBV § 94 

Bauten und Anlagen unter Bewilligungspflicht der  

Gemeinde --  RBV §§ 92 – 93  

Gesuche RBG § 124 RBV §§ 86 – 88 

Anwendbares Recht RBG § 125 -- 

Publikation und öffentliche Auflage RBG § 126 RBV § 89 

Behandlungsdauer RBG § 128 -- 

Erteilung der Baubewilligung RBG § 129 -- 

Beginn der Bauarbeiten RBG § 130 -- 

Widerruf RBG § 131 -- 

 

Beschwerdeverfahren 

Beschwerderecht RBG § 133 RBV §§ 95 – 97 

Baurekurskommission RBG § 134 -- 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

ARP Amt für Raumplanung Kanton Basel-Landschaft 

AZ Ausnützungsziffer 

BZ Bebauungsziffer 

ER Einwohnerrat 

FF Funktionsflächen 

GEP Genereller Entwässerungsplan 

GF Geschossflächen 

GFLK Grün-, Freiraum- und Landschaftskonzept 

GRB Gemeinderatsbeschluss 

GZ Grünflächenziffer 

IVHB Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe  

(in Kraftsetzung: 26. November 2010) 

LES Lärm-Empfindlichkeitsstufen 

LRB Landratsbeschluss 

RRB Regierungsratsbeschluss 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

VSS Vereinigung Schweizer Strassenfachleute 

ZPS Zonenplan Siedlung  

ZRS Zonenreglement Siedlung 

ZVS Zonenvorschriften Siedlung 
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Die Einwohnergemeinde Pratteln erlässt gestützt auf § 18 Abs. 1 des 

Raumplanungs- und Baugesetzes des Kantons Basel-Landschaft 

(nachfolgend RBG genannt) folgendes Zonenreglement: 

 

 
 

 Zweck, Geltungsbereich 

Die Zonenvorschriften bestehen aus dem Zonenplan Siedlung und 

dem Zonenreglement Siedlung. Sie bezwecken eine harmonische 

Überbauung und eine nachhaltige Nutzung des Bodens innerhalb des 

Baugebietes. Die Zonenvorschriften finden insbesondere Anwendung 

auf alle Neu- und Umbauten sowie auf Renovationen im Fassaden- 

und Dachbereich.  

 

 
 

 

Erster Teil: Raumplanung 

 Allgemeine Bestimmungen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 1 Geltungsbereich § 1 

 § 2 Kompetenzen der Gemeinden -- 

 § 3 Ziele und Grundsätze der Raumplanung -- 

 § 4 Planungsaufgaben und Planungsträger -- 

 § 5 Planungspflicht -- 

 § 6 Koordinationspflicht -- 

 § 7 Information und Mitwirkung der Bevölkerung -- 

 Kantonsplanung 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 8 Kantonales Konzept der räumlichen Entwicklung §§ 3, 4 

 § 9 Kantonaler Richtplan §§ 3, 4 

 § 10 Kantonale Spezialrichtpläne -- 

 § 11 Verfahren -- 

 § 12 Kantonale Nutzungspläne § 6 

 § 13 Verfahren -- 

 Ortsplanung 

 Kommunale Richtplanung 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

siehe Erwägungen RRB 
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 § 14 Kommunaler Richtplan -- 

 § 15 Siedlungsentwicklung -- 

 § 16 Öffentliche Freiräume -- 

 § 17 Verfahren -- 

 Kommunale Nutzungsplanung 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 18 Zonenpläne und Zonenreglemente § 7 

 § 19 Nutzungszonen -- 

 § 20 Bauzonen -- 

 § 21 Wohnzonen und Wohn- und Geschäftszonen -- 

 § 22 Kernzonen und Zentrumszonen -- 

 § 23 Gewerbezonen und Industriezonen -- 

 § 24 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen -- 

 § 25 Zonen mit Quartierplanpflicht -- 

 § 26 Zonen für Sport- und Freizeitanlagen -- 

 § 27 Grünzonen -- 

 § 28 Spezialzonen -- 

 § 29 Schutzzonen und schützenswerte EinzelobIekte §§ 10 - 19 

 § 30 Gefahrenzonen -- 

 § 31 Verfahren -- 

 § 32 Behandlungsdauer -- 

 

 

 Wohnzonen 1 

Die Nutzung richtet sich nach § 21 Abs. 1 RBG. Nicht störende Klein-

betriebe mit geringem Zubringerverkehr, deren Bauweise der Zone 

angepasst ist, sind zugelassen.  

 

 
 

 
1 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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 Wohn-Geschäftszonen 2 

1 Die Nutzung richtet sich nach § 21 Abs. 2 im RBG. Gebäude, in 

denen Betriebe untergebracht sind, müssen sich dem Wohnbaucha-

rakter anpassen. 

2 In den im Zonenplan Siedlung bezeichneten Teilgebieten der 

Wohn- und Geschäftszone WG3, sind mässig störende Betriebe zu-

gelassen, sofern diese mit der Wohnnutzung vereinbar sind. Zuge-

lassen sind namentlich Dienstleistungs- und Geschäftsbetriebe, Res-

taurants und Hotels, Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie ähnli-

che Betreibe mit mässig störenden maschinellen Einrichtungen. 

3 Nicht zugelassen sind: 

a. verkehrsintensive Betriebe des Güterumschlags, der Güterver-

teilung, der Lagerung und des Transports, 

b. Betriebe, die auf die Lagerung und Verarbeitung von gefährli-

chen Stoffen und Organismen angewiesen sind, 

c. Betriebe, die lästige Geruchs- und Staubemissionen verursa-

chen und 

d. publikumsintensive Einkaufs-, Sport und Freizeitanlagen mit 

regionalem oder noch grösserem Einzugsgebiet. 

Davon ausgenommen sind bestehende Betriebe sowie deren ange-

messene Erweiterung. 

 

 
 

 

 

 

Im Sinne des Merkblattes vom Amt für 
Raumplanung (Dez. 2013) handelt es sich 
dabei beispielsweise um  

-  Handwerkerbetriebe 

-  Kulturelle Einrichtungen (Kino,  

    Museum) 

-  Musiklokale 

-  Tankstellen 

-  Handelsbetriebe, Autohandel 

 

 Gewerbezonen und Industriezonen 3 / 4 / 5 

1 In den Gewerbe- und Industriezonen gelten die Nutzungsbestim-

mungen gemäss § 23 RBG mit den nachfolgenden Nutzungsein-

schränkungen (vgl. Abs. 3 und 4) und Massvorschriften. Der Gemein-

derat erlässt dazu ergänzende Richtlinien. 

2 Grundsatz der Nutzungsdifferenzierung  

Die zulässigen Nutzungen gemäss § 23 RBG werden gebietsweise im 

Sinne der unterschiedlichen Zonen gemäss Zonenplan Siedlung diffe-

renziert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
3 Für die Gewerbezone Nord und die Industriezone Nord gelten die Bestimmungen im Anhang. 
4 Mutation 52/ZRS/3/1 mit RRB 1108 vom 03.07.2012 
5 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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3 Die Zulässigkeit von publikumsintensiven Einrichtungen (PE) gilt 

immer unter Vorbehalt des Nachweises6, dass die Verkehrskapazitä-

ten auf dem massgebenden Strassennetz ausreichen, die Vorgaben 

des übergeordneten Rechts an die Erschliessung mit dem öffentlichen 

Verkehr und die Luftreinhalteverordnung eingehalten werden können. 

4 Nutzungsdifferenzierungen 7  

Innerhalb der Gewerbezonen Ga, Gb, Gc, Gf, Gg, Gh und Gi und den 

Industriezonen Ir, Is, It, Iv, Iw, Ix und Iy sind folgende Nutzungen 

grundsätzlich ausgeschlossen: 

a. Verkehrsintensive Verkaufsnutzungen. Der Verkauf von an Ort 

produzierten Waren (Fabrikläden) ist gestattet. Bei vergleichba-

ren Nutzungen bestimmt die Baubewilligungsbehörde die Zo-

nenzulässigkeit im Einzelfall. 

b. Verkehrsintensive Freizeitnutzungen. 

c. Transport-, Verteil- und Logistiknutzungen. Solche Nutzungen 

sind nur zulässig, wenn sie einem Produktionsbetrieb an Ort als 

Nebenfunktion dienen.  

In Abweichung dieser grundsätzlichen Nutzungseinschränkungen 

können in nachfolgend aufgeführten besonders bezeichneten Gewer-

bezonen respektive Industriezonen solche Nutzungen realisiert wer-

den, wenn dies in nachstehender Tabelle mit einem "X" erlaubt wird: 

 Nutzungsmöglichkeiten  

nebst Nutzungen gemäss § 23 RBG 
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  Ga(15)* X X  

  Gb(18)* X X  

  Gc(15)    

  Gf(18) (vgl. auch Art. 4 Abs. 7 ZRS)    

  Gg(18)   X 

  Gi(24)    

  Gh(35)    

   Ir(24)*  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Erwägung RRB 1478 vom 25.10. 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Auch unter Beachtung von: Anhänge 11/1 und 11/2 RBV, gültige VSS Normen, kantonale Massnahmenplanung  
7 Mutation 52/ZRS/3/3 mit RRB 435 vom 28.03.2017 

siehe Erwägungen RRB 
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   Is(30)*  X  

   It(18)    

   Iv(30)   X 

   Iw(30)    

   Ix(50) (vgl. auch Art. 4 Abs. 8 ZRS)    '    '    ' 

   Iy(30) (vgl. auch Art. 4 Abs. 9 ZRS)    '    '    ' 

* Die planungs- und umweltschutzrelevanten Anforderungen gemäss Kantonsgerichtsentscheid vom 19.12.07 in Sa-

chen Quartierplanung Grüssen 4 sind im Rahmen der Quartierplanungen und Baubewilligungen zu beachten. 

5 Grünflächenziffer 8  

In den Gewerbe- und Industriezonen muss ein Grünflächenanteil von 

mindestens 10 % eingehalten werden. Zur Grünfläche werden ange-

rechnet: 

a. alle bewachsenen Flächen, einschliesslich der begrünten Flä-

chen über Tiefgaragen 

b. begrünte Flachdächer zu 50 % 

c. sickerungsfähige Beläge zu 25 %  

d. ein Hochstamm-Baum mit 25 m2 Grünfläche 

Pro 1'000 m2 Arealfläche ist mindestens ein Baum zu pflanzen und 

fachgerecht zu pflegen (kronenbildender Hochstamm). 

Bepflanzungen sind mit standortgerechten, einheimischen Pflanzen 

vorzunehmen. Die Grünflächen sind so zu gestalten, dass sie dem Ar-

ten- und Biotopschutz dienen. 

6 Begrünte Dächer  

Begrünte Dächer ab einer Fläche von 500 m2 sind als ökologische 

Ausgleichsflächen im Sinne des Bundesgesetzes über den Natur- und 

Heimatschutz auszuführen. Dabei ist Folgendes zu beachten:  

a. Verwendung von natürlichem Bodensubstrat, vorzugsweise 

aus der Rheinebene selbst 

b. Ansaat mit einheimischem, standorttypischem Saatgut (z. B. 

die Basler Mischung) 

c. Schichtdicke Bodensubstrat mind. 10 cm 

7 Ergänzungen zum Mass der Nutzung in der Gewerbezone Gf 

 (18) im Gebiet Rheinlehne  

Ab Niveau Rheinstrasse ist eine Gebäudehöhe von maximal 15 m ein-

zuhalten. Die maximale Gebäudelänge beträgt 35 m. Der ökologi-

schen Vernetzung ist bei Neubauten gebührend Rechnung zu tragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu beachten ist das Dokument „Informati-
onsblatt I: „Umgebungsgestaltung Pratteln 
Nord Grünflächen in der Rheinebene“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Salina Raurica wurde ein Konzept zur 
Dachbegrünung ausgearbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Mutation 52/ZRS/3/3 mit RRB 435 vom 28.03.2017 
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8 Ergänzungen zur Art der Nutzung in der Industriezone Ix (50) 

Die Industriezone Ix (50) dient der industriellen Nutzung, der For-

schung, der Produktion und der Verwaltung der chemischen und der 

pharmazeutischen Industrie sowie als Standort für Störfallbetriebe. In 

dieser Industriezone sind keine Nutzungen zugelassen, die das Risiko 

von Todesfällen oder Verletzten bei einer Havarie soweit erhöhen, 

dass Sicherheitsanpassungen bei Störfallbetrieben erforderlich sind. 

Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Nutzungen: Woh-

nen und personenintensive Betriebe. 

9 Ergänzungen zur Art der Nutzung in der Industriezone Iy (30)  

Transportorientierte Nutzungen in der Industriezone Iy (30) sind in Ab-

weichung zu Art. 4 Abs. 4 lit. c nicht nur als Nebenfunktion sondern 

auch als Hauptfunktion erlaubt. Bedingung bleibt jedoch, dass sie in 

Zusammenhang mit einem Produktionsbetrieb vor Ort stehen. 

 

 
 
 
 
 
Der Ausschluss von Einkaufszentren, 
Fachmärkten, Intensivsport- und Freizeit-
anlagen ist bereits durch die Bestimmung 
in Abs. 4 gewährleistet. 
 

 Zonen für öffentliche Werke und Anlagen 9 

1 Grundsatz 

Die Nutzung richtet sich nach § 24 RBG. 

2 Nutzungszweck  

Die Nutzung richtet sich nach dem für das Werk oder die Anlage vor-

gegebenen Zweck gemäss Festlegung im Zonenplan Siedlung. Die 

Bauweise richtet sich nach der Funktion der Anlage. Dabei sind die 

öffentlichen und die angrenzenden privaten Interessen angemessen 

zu berücksichtigen. 

3 Ökologischer Ausgleich  

Grünflächen und –elemente sind, soweit es die öffentliche Nutzung 

zulässt, naturnah im Sinne des ökologischen Ausgleichs zu realisie-

ren, respektive in ihrem Bestand zu erhalten und zu pflegen.  

Die Bepflanzung hat mit standortheimischen Arten zu erfolgen. Für 

Bodenbefestigungen sind grundsätzlich wasserdurchlässige Materia-

lien bzw. Beläge zu verwenden. 

 

 
 

 

Grundsatz gemäss § 24 RBG: 

Zonen für öffentliche Werke und Anlagen 
umfassen Gebiete, die zur Erfüllung öffent-
licher Aufgaben benötigt werden. In be-
schränktem Umfang sind andere Nutzun-
gen zulässig, sofern sie mit der Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben verträglich sind. 

 
9 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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 Grünzone 10 

Die Grünzone dient in erster Linie als Element der ökologischen Ver-

netzung innerhalb des Siedlungsgebietes. Ansonsten richten sich die 

Nutzung und der Zweck nach § 27 im RBG. 

 
 

Grünzonen können durch Naturschutzzo-
nen überlagert werden. 

 Naturschutzzonen / Schutzobjekte 11 

1 Allgemeine Bestimmungen für Naturschutzzonen / Schutz-

 objekte 

Die folgenden Naturschutzzonen und Schutzobjekte dienen der Erhal-

tung, Entwicklung und Renaturierung ökologisch wertvoller und natur-

naher Lebensräume und der Sicherstellung der notwendigen Lebens-

räume für gefährdete und seltene Tier- und Pflanzenarten. Ihr Wert 

und ihre Wirkung dürfen nicht beeinträchtigt oder zerstört werden. 

2 Naturschutzzone Wanne (N1)  

a. Diese Zone dient der Erhaltung, Entwicklung und Renaturier- 

 rung ökologisch wertvoller und naturnaher Lebensräume der  

 Kultur- und Waldlandschaften und der Sicherstellung der not- 

 wendigen Lebensräume für bedrohte und seltene Tier- und  

 Pflanzenarten. 

b. In der Naturschutzzone sind alle Massnahmen untersagt, wel-

che dem jeweils festgelegten Schutzziel zuwiderlaufen und das 

Schutzobjekt in seinem Bestand gefährden bzw. in seinem Wert 

oder seiner Wirkung beeinträchtigen könnten. Insbesondere ist 

jegliche Verwendung von chemischen Schädlings- und Un-

krautvertilgungsmitteln sowie von Dünger untersagt. 

c. Der Gemeinderat erlässt nach Anhören der Beteiligten Gestal-

tungs- und Pflegepläne. Darin ist auch die Neugestaltung der 

Böschung im Bereich der Parzellen Nrn. 4766 und 4799 zu re-

geln. Die Gestaltung der Böschung erfolgt grundsätzlich in An-

lehnung an die kantonalen Richtlinien zur „Gestaltung von 

Grünflächen an Strassen.“ 

3 Naturschutzzone Lachmatt (N2)  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele: 

a. Die Weiheranlage mit ihrer Umgebung ist zu erhalten, standort-

heimische Arten sind zu fördern. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Objektblätter N18 und N19 des Naturin-
ventars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Objektblatt N1 des Naturinventars) 

 

 

 

 

 

 
10 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
11 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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4 Naturschutzzone Talbach (N3)  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele: 

a. Standorttypische und heimische Arten sind zu fördern, insbe-

sondere ist der Eichenbestand zu erhalten. 

b. Periodische und angepasste Pflege des Ufergehölzes. 

 

5 Naturschutzzone Erlimatt (N4)  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele: 

a. Die Weiheranlage mit ihrer Umgebung ist zu erhalten, standort-

heimische Arten sind zu fördern. 

b. Die Uferbereiche sind offen zu gestalten, die Umgebungsge-

staltung ist extensiv auszuführen. 

6 Naturschutzzone Löli (N5)  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele: 

a. Die artenreiche Wiese und die Baumreihe sind zu erhalten und 

extensiv zu pflegen. 

7 Naturschutzzone Rheinlehne (N6)  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele: 

a. Die typischen Lebensräume des Hochrheins sind zu erhalten 

und aufzuwerten. Im Rahmen der ökologischen Vernetzungs-

massnahmen sind Unterschlupfmöglichkeiten für Kleintiere zu 

schaffen. 

b. Im Rahmen der forstlichen Planung ist der Eichenanteil zu er-

halten und zu fördern. 

c. Die Gemeinde sorgt für den regelmässigen Unterhalt. 

8 Kulturhistorische Schutzobjekte: Brunnen  

In Ergänzung zu den allgemeinen Bestimmungen in Absatz 1 gelten 

nachfolgende Schutzziele, Schutz- und Pflegemassnahmen: 

a. Die im Zonenplan ausgeschiedenen Brunnen und ihre unmittel-

baren Umgebungen bezwecken die Bewahrung und die Pflege 

von kulturhistorischen und für das Ortsbild bedeutenden Objek-

ten. 

b. Ist eine Versetzung des Brunnens notwendig, entscheidet der 

Gemeinderat über einen adäquaten Standort. 

 

 

(Objektblatt N9 des Naturinventars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Objektblatt N14 des Naturinventars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Objektblatt N24 des Naturinventars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Objektblatt N34 des Naturinventars) 
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9 Kulturhistorische Schutzobjekte: Fischergalgen  

a. Die im Zonenplan ausgeschiedenen Fischergalgen und ihre 

 unmittelbaren Umgebungen bezwecken die Bewahrung und 

 die Pflege von kulturhistorischen und für das Orts- und Land- 

 schaftsbild bedeutenden Objekten. 

b. Bei Restaurierungen ist die Grundsubstanz der Fischergalgen 

zu erhalten bzw. wenn nötig zu verbessern. Zusätzliche Aus-

bauten sind grundsätzlich nicht zulässig. Zugangsbereiche und 

Umgebung sind naturnah zu belassen. 

10 Kulturhistorische Schutzobjekte: Bohrtürme  

a. Die im Zonenplan ausgeschiedenen historischen Bohrtürme  

 der Rheinsalinen bezwecken die Bewahrung und die Pflege 

 von kulturhistorischen und für das Orts- und Landschaftsbild 

 bedeutenden Objekten. 

b. Eine Verschiebung der Bohrtürme ist zulässig, sofern sie als 

Ensemble freistehend an einem andern Ort in der Prattler 

Rheinebene platziert werden. 
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 Zone ökologische Vernetzungsachse und Hecken / Feldgehölze 12 

1 Zone ökologische Vernetzung 13 / 14 

a. Zonenzweck 

Die Zone ökologische Vernetzungsachse dient der Vernetzung  

der typischen Lebensräume des Hochrheins auf der West-Ost- 

Achse. In Teilen überlagert sie Gleisanlagen für den Rangier-

betrieb. Zudem kann sie Nebenflächen von Strassen umfassen 

und als Pufferfläche dienen zwischen Nutzungsarten mit Kon-

fliktpotential. 

b. Zulässige Nutzungen  

In der Zone ökologische Vernetzungsachse ist der Rangierbe-

treib gewährleistet. In Teilbereichen können strassenbeglei-

tende Infrastrukturen errichtet werden (z.B. Lärmschutz, Ban-

kettflächen, etc.). Unversiegelte Fusswege können angelegt 

und unterhalten werden. Fussweg-, Erholungs- und Freizeitnut-

zungen sind soweit erlaubt wie sie Vernetzungsfunktion und 

Rangierbetrieb nicht beeinträchtigen. 

c. Ökologische Massnahmen  

Die ökologische Vernetzungsachse ist mit typischen Lebens-

räumen des Hochrheins ausgestaltet. Insbesondere sind dies 

offene Kiesflächen und spärlich bewachsene Flächen (Mindes-

tanteil von 50 % der Fläche) sowie Unterschlupfmöglichkeiten 

für Kleintiere wie Asthaufen, Steinhaufen, Klein- und Kleinstge-

wässer. Wo der Zone ökologische Vernetzungsachse eine Puf-

ferfunktion zwischen benachbarten Nutzungen mit Konfliktpo-

tential zukommt, ist im Sinne des Immissionsschutzes eine Be-

pflanzung mit Hochhecken und grossen Bäumen möglich. 

Hochhecken dürfen nicht mehr als die Hälfte der Breite der öko-

logischen Vernetzungsachse ausmachen. 

d. Pflege und Unterhalt  

Die Gemeinde sorgt unter Berücksichtigung der bahntechni-

schen Anforderungen für den regelmässigen Unterhalt der Flä-

chen in der ökologischen Vernetzungsachse. Mit Ausnahme 

der Gleisanlagen dürfen keine Herbizide und Pestizide einge-

setzt werden. Das Anlegen von Fettwiesen ist untersagt. 

2 Hecken / Feldgehölze 15  

a. Der Zonenplan Siedlung bezeichnet Stellen, wo bestehende  

 Hecken / Feldgehölze zu erhalten oder wiederherzustellen  

 sind. Der Unterhalt der Hecken und Feldgehölze ist fachge- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensive Wiesenmischungen werden 
empfohlen. 

 
12 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
13 Mutation 52/ZRS/3/1 mit RRB 1108 vom 03.07.2012 
14 Mutation 52/ZRS/3/3 mit RRB 435 vom 28.03.2017 
15 Mutation 52/ZRS/3/3 mit RRB 435 vom 28.03.2017 
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 recht nach ökologischen Kriterien vorzunehmen. Bei Hecken  

 / Feldgehölzen entlang Strassen und Wegen ist im Rahmen  

 der Pflegemassnahmen die Verkehrs- und die Fussgängersi-

 cherheit zu berücksichtigen.  

b. Hecken im Bereich von Strassen und Wegen können für die Er-

schliessung von Arealen ausnahmsweise verlegt, aufgehoben 

oder unterbrochen werden, wenn Ausgleichsmassnahmen um-

gesetzt werden. 

c. Hecken und Feldgehölze entlang der zu verfüllenden Zurlinden-

grube können im Sinne eines Realersatzes verlegt werden, um 

die Bebaubarkeit der Gewerbezone Gh(35) zu verbessern. 

 

 Archäologische Schutzzone 

1 Archäologische Schutzzonen bezwecken den Schutz archäologi-

scher Geschichtszeugnisse sowie der zu ihrem Schutz notwendigen 

Umgebung. Diese sind aufgrund ihres wissenschaftlichen Wertes 

als Bestandteil des kulturellen Erbes von Bedeutung. 

2 Vor Bodeneingriffen in einer Schutzzone ist die Bewilligung der 

zuständigen Behörde (Archäologie Basel-Landschaft) einzuholen, 

welche gegebenenfalls eine archäologische Untersuchung anord-

net. 

 

 
 

 Geschützte Bauten ausserhalb Kernzone 16 

1 Bauten ausserhalb der Kernzone, welche im Zonenplan als "ge-

schützt" qualifiziert sind, haben als Einzelobjekt bzw. als Bestandteil 

des Siedlungsbildes einen hohen Stellenwert. Sie sind – soweit bau-

technisch und / oder wohnhygienisch sinnvoll – zu erhalten. Bauli-

che Massnahmen und Unterhaltsarbeiten sind unter Wahrung der 

schutzwürdigen Substanz zulässig und haben mit aller Sorgfalt im 

Sinne des ursprünglichen Originals zu erfolgen. 

2 Die öffentliche Hand kann nach den vom Gemeinderat zu erlas-

senden Richtlinien Beiträge an die Mehrkosten für fachgerechte Sa-

nierungen leisten. 

 

 
 

Bei den im Zonenplan Siedlung mit roten 
Punkten markierten Bauten handelt es sich 
um Baudenkmäler, welche unter kantona-
lem Schutz stehen. Bauliche Änderungen 
sind hierbei nur mit Zustimmung der kanto-
nalen Denkmalpflege zulässig. 

 
16 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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 Erschliessung von Grundstücken 

Die Erschliessungsvorschriften sind im Strassenreglement der Ge-

meinde Pratteln geregelt. 

 

 
 

 Quartierplanungen, Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan 17 

1 Quartierplanungen und Ausnahmeüberbauungen nach einheitli-

chem Plan bezwecken eine haushälterische Nutzung eines zusam-

menhängenden Teilgebietes der Bauzonenfläche. Überbauungskon-

zepte nach diesen Verfahren sind architektonisch überdurchschnitt-

lich gestaltet, verkehrstechnisch zweckmässig erschlossen und bie-

ten eine hohe Wohnqualität. 

2 Mehrnutzung in den Wohnzonen und den Wohn- und Ge-

schäftszonen  

Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Bauausschusses für 

neue Bebauungen in den W- und WG-Zonen, welche auf Arealen von 

mehr als 2‘000 m2 erstellt werden, Ausnahmen von den Zonenvor-

schriften wie folgt gestatten: 

 Maximale Mehrnutzung, welche durch den Gemeinderat   
 bei Vorliegen von Überbauungen nach einheitlichem Plan   
 gemäss § 50 RBG im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens gestattet werden kann: 
 
Planungs¬ Bebau- Nutzungs- Gebäude- Fassaden- Gebäude- Wohnungs- 
verfahren ungsziffer ziffer länge höhe höhe zahl  
 absolut absolut     
  
Ausnahmeüberbauung nach + 5 % + 5 % + 30 %     -     -     + 1  
einheitlichem Plan in        
W1a / W1b 
 
Ausnahmeüberbauung nach + 2 % + 6 % + 30 %     -     -     + 1  
einheitlichem Plan in        
den übrigen W und WG-Zonen       
  
 Maximale Mehrnutzung, welche im Rahmen von Quartierplanungen   
 im vereinfachten Verfahren erlassen werden kann:  
 
Quartierplanung im ver- + 7 % + 10 % frei     +3 m     +3 m     + 2  
einfachten Verfahren   

3 Mehrhöhen in den Gewerbe- und Industriezonen  

Im Rahmen einer Ausnahmeüberbauung nach einheitlichem Plan 

kann der Gemeinderat die Erhöhung der maximalen Gebäudehöhe 

in Gewerbe- und Industriezonen um 3.00 m gestatten, sofern das 

Areal mindestens 3'000 m2 umfasst. 

Der Gemeinderat kann in Gewerbe- und in Industriezonen Quartier-

pläne im vereinfachten Verfahren erlassen, deren Gebäudehöhen 

das zonenspezifische Maximum um maximal 6.00 m überschreiten, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Erwägung RRB 1478 vom 25.10. 2016) 

 

 

 
17 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 

siehe Erwägungen RRB 
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sofern besondere städtebauliche Qualitäten eine solche Massnahme 

rechtfertigen. 

4 Anforderungen Quartierplanung und Ausnahmeüberbauung 

nach einheitlichem Plan  

Besondere Beachtung ist bei Ausnahmeüberbauungen nach einheit-

lichem Plan und bei Quartierplanungen folgenden Kriterien zu schen-

ken: 

- der Wohnqualität 

- den Auswirkungen auf die Nachbarschaft 

- dem Ortsbild 

- dem Landschaftsbild, der Ökologie, den ökologischen Aus-

gleichsmassnahmen 

- der Kapazität der Erschliessungsanlagen und der Anbindung an 

den öffentlichen Verkehr 

- der Abfallbewirtschaftung 

- der effizienten und ökologischen Energieversorgung 

- im Falle von gewerblicher und industrieller Nutzung: topographi-

sche Lage der Gewerbe- und Industriegebiete, Distanz und Wir-

kung zum bewohnten Siedlungsgebiet, architektonische und 

städtebauliche Wirkung der Gewerbe- und Industriebauten 

5 Der Gemeinderat hat hierbei ein Mitspracherecht hinsichtlich Si-

tuierung der Bauten, deren kubischer Gestaltung, Dachform, Mate-

rial- und Farbwahl sowie der Umgebungsgestaltung. 

6 Der Gemeinderat erlässt zur Anwendung dieser Vorschriften, ins-

besondere für verdichtetes Bauen, ergänzende Richtlinien. 

 

 Zonen mit Quartierplanpflicht 18 

1 Zonen mit Quartierplanpflicht gemäss § 20 Abs. 1 lit. h RBG um-

fassen Gebiete, in denen nur aufgrund einer rechtskräftigen Quartier-

planung gebaut werden darf. 

2 Zone mit Quartierplanpflicht "Zentrum"  

a. Die Zone mit Quartierplanpflicht "Zentrum" ZQP1-Z umfasst 

 Gebiete, die zur Entwicklung des Ortszentrums in Bahnhofnä-

 he bestimmt sind. Zugelassen sind gemäss § 22 Abs. 2 RBG 

 Wohnungen sowie mässig störende Betriebe. 

 
Bestandesgarantie für bestehende zonen-
fremde Bauten und Anlagen: 

Es gilt § 109 RBG, wonach zonenfremde 
Bauten und Anlagen in Zonen mit Quartier-
planpflicht erhalten, angemessen erweitert, 
umgebaut oder im Zweck teilweise geändert 
werden können ohne dass ein Quartierplan 
zwingend ausgearbeitet werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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b. In den Quartierplänen ist eine Mischnutzung mit Arbeiten und 

Wohnen zu definieren. Der Anteil der Wohnnutzung darf pro 

Quartierplan 70 % des Nutzungsvolumens nicht übersteigen. 

c. Sofern Quartierplanungen innerhalb der ZQP1-Z im vereinfach-

ten Verfahren erlassen werden, dürfen die Fassadenhöhen 

18 m nicht überschreiten und maximal 6 Vollgeschosse erstellt 

werden. Die verkehrsmässige Erschliessung hat sich an der 

kommunalen Strassennetzplanung und an den Haltestellen des 

öffentlichen Verkehrs zu orientieren. Des Weiteren sind für die 

Gestaltung eine hohe Nutzungs- und Interaktionsdichte zu er-

möglichen, öffentliche Räume mit Zentrumscharakter zu schaf-

fen und die Implementierung und Erhaltung von Baudenkmä-

lern gemäss ISOS im Rahmen der Planungsentwicklung zu prü-

fen. 

3 Zone mit Quartierplanpflicht "Rheinlehne" 

a. Die Zone mit Quartierplanpflicht "Rheinlehne" ZQP2-R dient 

dem Schutz der Rheinuferlandschaft und schafft die Vorausset-

zungen für die Erholungsnutzungen und die ökologische Ver-

netzung. 

b. Neubauten sind nur zulässig, wenn sie den Zweckbestimmun-

gen und Zielen dieser Zone dienen. Insbesondere sind dies Ein-

richtungen für bestehende Freizeitanlagen, Aussichtspunkte, 

Verpflegungseinrichtungen, Sitz- und Rastplätze mit Ruhebän-

ken, Feuerstellen, Spielplätze, Spiel- und Liegewiesen, Einrich-

tungen für den Fährbetrieb, Bootanlegestelle, Parkplatz für Mo-

torfahrzeuge, Velo- und Mofaunterstände und – abstellflächen 

sowie eine Grossmodelleisenbahnanlage mit Museumsge-

bäude. 

c. Die typischen Lebensräume des Hochrheins wie offene Kiesflä-

chen und spärlich bewachsene Flächen sowie Auenbereiche 

und Auenwälder sind zu erhalten und aufzuwerten. Im Rahmen 

der ökologischen Vernetzungsmassnahmen sind Unter-

schlupfmöglichkeiten für Kleintiere zu schaffen wie z. B. Ast-

haufen, Steinhaufen, Klein- und Kleinstgewässer. Die Ge-

meinde sorgt für den regelmässigen Unterhalt. Es dürfen keine 

Herbizide und Pestizide eingesetzt werden. 

d. Das Benutzen des Areals für Lagerplätze und Deponien sowie 

das Versiegeln grösserer bestehender Grünflächen ist unter-

sagt. 

e. In der Zone mit Quartierplanpflicht "Rheinlehne" ist ein Quar-

tierplan zu erarbeiten, der insbesondere folgendes aufzeigt und 

regelt: 

- die Erholungsnutzungen  

- den Schutz der Rheinuferlandschaft  

- die Fussgängerverbindungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhaltungsziel A gemäss ISOS: 

Hauptgebäude Coop von 1907 im Heimatstil 
sowie Zuckersilo von 1955-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  23 

 

- den Unterhalt und die Pflege der Grünflächen und des 

 parkartigen Baumbestandes sowie des Rheinufers  

- die ökologische Aufwertung und Vernetzung (Unter- 

 schlupfmöglichkeiten für Kleintiere, wie z. B. Asthaufen,  

 Steinhaufen, Klein- und Kleinstgewässer)  

- die zusätzlichen Bauten und Anlagen (benötigt für die Um- 

 setzung des Konzeptes)  

- die Sicherheitsaspekte (Stellung, Form und Bauweise der  

 Gebäude) unter Berücksichtigung der Ergebnisse und  

 Massnahmen aus einer voran erstellten Risikoanalyse 

- energieeffiziente Standards für Neubauten, Umbauten und  

 Umnutzungen 

- den Umgang mit übergeordneten Gesetzen insbesondere  

 bezüglich Uferschutz, Gewässerraum, Hochwasserschutz,  

 Wald und Rheinschifffahrt. 

4 Zone mit Quartierplanpflicht "Salina Raurica" 19 

a. Die Zone mit Quartierplanpflicht “Salina Raurica“ ZQP3-SR 

dient der Ermöglichung einer Neubebauung des Areals in 

Mischnutzung und der Errichtung eines grossen Parks. 

b. Städtebauliches Konzept 

Für das im Zonenplan bezeichnete Areal müssen Quartierplan-

Vorschriften erarbeitet und erlassen werden, die die Kriterien 

unter Art. 12 Abs. 4 ZRS konkretisieren. Die Quartierplan-Er-

stellung stützt sich auf ein allfällig vorgängig durchgeführtes Va-

rianzverfahren. Die QP-Umsetzung erfolgt auf der Basis der 

Bestvariante, dem sogenannten "städtebaulichen Bebauungs- 

und Aussenraum-Gesamtkonzept". 

c. Rahmenbedingungen und richtungsweisende Vorgaben 

Im Speziellen sind in den einzelnen Quartierplanungen fol-

gende Besonderheiten zu thematisieren bzw. zu beachten:  

- zulässige Nutzungsarten: Wohnen, wenig störende gewerb-

liche Betriebe, Handel, Dienstleistung, Gastronomie, Ver-

kauf- und Freizeitnutzungen für den kommunalen Bedarf so-

wie öffentliche Nutzungen; 

- für Art und Mass der Nutzung sowie deren lagemässige Zu-

ordnung ist der Plan “Koordination Nutzungsarten und Nut-

zungsdichten Salina Raurica“ und die “Potentialabschät-

zung Arbeiten und Wohnen“ richtungsweisend; 

- öffentliche Nutzungen: Kindergärten, ein Schulhaus, ein 

Quartierlokal (allenfalls innerhalb der Schulanlage) sowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde beabsichtigt in Koor-
dination mit Kanton und Grundeigen-
tümerschaften die Durchführung ei-
nes Varianzverfahrens auf privat-
rechtlicher Basis. Resultat dieses 
Prozesses, der sich auf den kantona-
len Richtplan stützt (vgl. Objektblatt 
G 1.3 Planungsanweisung b) ist ein 
städtebauliches Bebauungs- und 
Aussenraum-Gesamtkonzept.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

vgl. Plan "Koordination Nutzungsar-
ten und –dichten Salina Raurica" 
vom 28. September 2015 sowie das 
Dokument "Potentialabschätzung 
Wohnen und Arbeiten" vom 28. Sep-
tember 2015, beide von der Firma 
Stierli + Ruggli, Lausen  
 

 

Die Prattler Schulraumprognose geht 
für Salina Raurica von einem Bedarf 
eines Doppelkindergartens und eines 
neuen Schulhauses mit 12 Zimmern 
aus.  
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Abfallsammelstellen sind innerhalb der Zone mit Quartier-

planpflicht zu ermöglichen; 

- Verkehrserschliessung gemäss Strassennetzplan “Pratteln 

Nord“; 

- Ausscheidung Längipark mit minimal 2.5 ha Parkfläche, wo-

bei eine vollständige Nord-Südvernetzung zwischen 

Rheinstrasse und S-Bahn-Haltestelle zu realisieren ist; 

- Ausscheidung Bahnhofplatz mit ca. 40 a Platzfläche inklu-

sive Infrastruktur, unter Beachtung der verkehrlichen Was-

serscheide gemäss kantonalem Richtplan; 

- für die Grün- und Freiraumversorgung, -gestaltung und 

-ausstattung ist das Grün- und Freiraumkonzept und insbe-

sondere dessen “Handlungsempfehlungen zur Zonenplan-

revision“ richtungsweisend; 

- Definition eines neuen Standorts für den Robinsonspielplatz; 

allenfalls ausserhalb der Zone mit Quartierplanpflicht; 

- für die Energieversorgung ist das Dokument “Energieversor-

gung Salina Raurica: Strategische Planung für das östliche 

Neubaugebiet mit Wohn- und Mischnutzung. Schlussbe-

richt“ richtungsweisend – zudem sind bei Neubauten die 

“Energetischen Vorgaben für Quartierplanungen im Gebiet 

Salina Raurica“ umzusetzen; 

- Verkaufsflächen bei den Geschäftsnutzungen im Wesentli-

chen nur für den täglichen Bedarf; Verkaufsflächen der peri-

odischen und des episodischen Bedarfs sind zulässig, so-

fern sie weder flächen- noch verkehrsintensiv sind; 

- entlang der Bahnlinie und der Autobahn ist die Bebauung 

und Nutzung auf die Lärmbelastung der SBB-Linie und der 

Kantonsstrasse/Autobahn auszurichten; 

- Begrenzen der vorgeschriebenen Parkplätze (Stamm- und 

Besucherplätze MIV) im Rahmen des Baubewilligungsver-

fahrens zur Steuerung des Mobilitätsmanagements in Rich-

tung eines möglichst hohen ÖV- und Langsamverkehrs-An-

teils (Planungs- bzw. Rechtsgrundlage in QP festsetzen); 

- Der Längipark soll Fahrten des motorisierten Individualver-

kehrs (MIV) in Richtung West – Ost bzw. umgekehrt unter-

binden. Das Langsamverkehrsnetz soll jedoch durchlässig 

gestaltet werden; 

vgl. orientierende Schraffur im Zo-
nenplan  
 

 

 

 

 

vgl. Dokument "Grün- und Freiraum-
konzept – Handlungsempfeh-lungen" 
zur Zonenplanrevision vom 11. Sep-
tember 2012 von der Firma SKK 
Landschaftsarchitekten, Wettingen 
Zu beachten ist das Dokument „Infor-
mationsblatt I: "Umgebungs-gestal-
tung Pratteln Nord Grünflächen in 
der Rheinebene“.  
 

 

vgl. Dokument "Energieversorgung 
Salina Raurica: Strategische Pla-
nung für das östliche Neubaugebiet 
mit Wohn- und Mischnutzung. 
Schlussbericht" vom 06. August 
2014 von der Firma Triplex Energie-
planer, Sissach vgl. GRB Nr. 368 
vom 02.09.2014 betreffend "Energe-
tische Vorgaben für Quartierplanun-
gen im Gebiet Salina Raurica" 
 

 

ermöglicht werden sollen z. B.: 
grösserer Einkaufsladen für das 
neue Quartier; spezialisierter Verkauf 
von Güter des täglichen Bedarfs (Bä-
ckereien, Metzgereien, Floristik, Ki-
osk etc.) an Endkundschaft; kleiner 
spezieller Fachhandel für Güter des 
periodischen und episodischen Be-
darfs; Kombination von Geschäft und 
Verkauf (KMU), z. B. Velomechani-
kerwerkstätte mit Verkauf 

ausgeschlossen bleiben: 
Einkaufszentren; Möbel- und Einrich-
tungshäuser; Fachmärkte (Heim-, 
Handwerker-, Gärtnerei-, Unterhal-
tungselektronikbedarf u. a. m.); Auto-
handel; u. Ä. m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmung der QP-Inhalte und der 
Eigentumsverhältnisse im Rahmen 
einer BLU im Sinne von § 43 Abs. 1 
RBG.  
 

 

 

 

 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  25 

 

- Etappierbarkeit nachweisen für Umsetzung des städtebauli-

chen Gesamtkonzepts mit zeitlich gestaffelten Quartierplä-

nen. 

d. Die notwendigen Baulandumlegungen sind zeitlich und räum-

lich abgestimmt mit den für diesen Raum notwendigen Quar-

tierplänen zu entwickeln und entsprechend festzusetzen. Als 

Grundlage ist das städtebauliche Bebauungs- und Aussen-

raum-Gesamtkonzept zu beachten. 

5 Zone mit Quartierplanpflicht "Gallisacher" 20 

a. Die Zone mit Quartierplanpflicht "Gallisacher" ZQP4-G dient der 

Ermöglichung einer Neubebauung des Areals nördlich der 

Langsamverkehrsachse des Rheinparks gemeindegrenzüber-

schreitend mit Augst. 

b. In den Quartierplan-Vorschriften sind neben den unter § 16 Abs. 

4 ZR aufgeführten Kriterien folgende Randbedingungen zu the-

matisieren bzw. zu beachten und entsprechend umzusetzen: 

- Qualitätssicherung: 

Wird vorgängig ein Varianzverfahren durchgeführt, kann das 

vereinfachte Quartierplan-Verfahren angewendet werden. 

Die QP-Umsetzung erfolgt auf der Basis der Best-Variante; 

- QP-Verfahren: 

Mit der Einhaltung nachfolgender Randbedingungen kann 

das vereinfachte Quartierplan-Verfahren gemäss § 42 RBG 

angewendet werden; 

- Zulässige Nutzungsarten:  

Wohnen, Dienstleistungsnutzungen im Sinne von § 21 

Abs. 1 RBG; 

- Zulässige Bruttogeschossfläche (BGF):  

max. 4‘000 m2 BGF; 

- Lärmempfindlichkeitsstufe:  

LES II gemäss Art. 43 der Lärmschutzverordnung; 

- Geschossigkeit:  

maximal 6 Vollgeschosse plus allfälliges Attikageschoss; 

- Energieeffizienz:  

Für die Energieversorgung ist das Dokument "Energiever-

sorgung Salina Raurica: Strategische Planung für das östli-

che Neubaugebiet mit Wohn- und Mischnutzung. Schluss-

bericht" richtungsweisend – zudem sind bei Neubauten die 

 

 

 

 

 

Mögliche Varianzverfahren, die pri-
vatrechtlich durchzuführen sind: z. B. 
SIA-Wettbewerb, Studienauftrag o.Ä.  
 

 

 

(Erwägung RRB 0435 vom 28.03. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximale Bruttogeschossfläche: 
Zusammen mit der maximalen BGF 
des Augster Teils der Zone mit Quar-
tierplanpflicht ("Gallisacher West, 
Augst") von 26'000 m2

 BGF ergibt 
sich ein totales Maximalmass von 
30'000 m2

 BGF. 
 

 

 

 

vgl. Dokument "Energieversorgung 
Salina Raurica: Strategische Pla-
nung für das östliche Neubaugebiet 
mit Wohn- und Mischnutzung. 
Schlussbericht" vom 06. August 
2014 von der Firma Triplex Energie-
planer, Sissach vgl. GRB Nr. 368 
vom 02.09.2014 betreffend "Energe-
tische Vorgaben für Quartierplanun-
gen im Gebiet Salina Raurica"  
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"Energetischen Vorgaben für Quartierplanungen im Gebiet 

Salina Raurica" umzusetzen; 

- Sicherstellung öffentliche Nutzungen:  

Ausscheidung öffentliche Nutzungen wie Kindergarten u. Ä. 

in Koordination zwischen den Gemeinden Augst und Prat-

teln; 

- Verkehrserschliessung:  

Die Neuerstellung der Erschliessungsstrasse auf dem Tras-

see der "Alten Rheinstrasse" ist zwischen den Gemeinden 

Augst und Pratteln zu koordinieren; 

- Grün- und Freiraumkonzept (GFK):  

Bei der Entwicklung der Bebauung und des Aussenraumes 

sind das Konzept und die Handlungsempfehlungen des GFK 

Augst-West (Kapitel 5) als richtungsweisendes Instrument 

zu beachten und entsprechend umzusetzen. Dabei sind die 

Aspekte der grossräumigen Vernetzung und des Uferschut-

zes ebenfalls zu berücksichtigen; 

- Etappierung:  

Die Zone mit Quartierplanpflicht "Gallisacher" ZQP4-G kann 

in maximal zwei räumlich getrennten Quartierplanungen um-

gesetzt werden. Die Quartierpläne in dieser Zone mit Quar-

tierplanpflicht sind in Absprache mit den Gemeinderäten von 

Augst und Pratteln zeitlich nach den Quartierplänen in der 

Augster Zone mit Quartierplanpflicht "Gallisacher Ost" aus-

zuarbeiten und baulich umzusetzen bzw. zu realisieren; 

- Gegenseitige Abstimmung der Prattler Zone mit Quartier-

planpflicht "Gallisacher" ZQP4-G mit der Zone mit Quartier-

planpflicht "ZQP Gallisacher West" der Gemeinde Augst: 

Das Areal der Zone mit Quartierplanpflicht "Gallisacher" 

ZQP4-G, Pratteln ist in Koordination mit der Gemeinde 

Augst, zusammen mit dem Areal Gallisacher West, Augst, 

zu entwickeln und in Quartier-plan-Vorschriften umzusetzen. 

 

 

 Vorsorgliche Massnahmen zur Sicherung der Raumplanung 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 53 Planungszonen -- 

 § 54 Bausperre -- 
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Zweiter Teil: Baulandumlegung und Grenzmutation 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 55-57 Grundsätze der Baulandumlegung -- 

 § 58-62 Einleitung des Umlegeverfahrens und Festlegung 
des Perimeters 

§§ 25 - 31 

 § 63-71 Durchführung der Baulandumlegung §§ 32 - 39 

 § 72 Vereinfachtes Verfahren § 40 

 § 73 Baulandumlegung nach privatrechtlicher Vereinba-
rung 

§ 41 

 § 74 Grenzmutation §§ 42 - 44 

 

Dritter Teil: Enteignung und Eigentumsbeschränkungen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 75-76 Allgemeine Bestimmung -- 

 § 77 Enteignungen §§ 25 - 31 

 § 78-82 Eigentumsbeschränkungen §§ 32 - 39 

 

Vierter Teil: Allgemeine Bauvorschriften 

 Baureife der Grundstücke 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 83 Baureife § 45 

 § 84 Vorfinanzierung der Erschliessung -- 

 § 85 Selbsterschliessung -- 

 

 Nutzung der Grundstücke 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 86 Art und Mass der Nutzung §§ 46 - 51 

 § 87 Immissionsschutz -- 

 § 88 Nutzungsübertragung -- 

 § 89 Nutzungsumlagerung § 50 Abs. 2 
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 Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 21 

1 Alle Bauten sind derart in ihre bauliche und landschaftliche Umge-

bung einzugliedern, dass eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht 

wird. Dies gilt besonders für die Baumassenverteilung, Staffelung der 

Bauten, Bauhöhe, Bauform, Dachgestaltung, Material- und Farbwahl 

sowie für die Umgebungsgestaltung. 

2 Bei der Umgebungsgestaltung sowie baulichen Veränderungen 

sind die Aspekte des ökologischen Ausgleichs zu beachten. Soweit 

möglich ist eine naturnahe Gestaltung und Bepflanzung mit einheimi-

schen standortgerechten Arten vorzunehmen. Eine Bepflanzung mit 

Arten, die zu den sogenannten invasiven Neophyten gezählt werden, 

ist nicht zulässig. Bei Bodenbefestigungen sollen soweit möglich was-

serdurchlässige Materialien bzw. Beläge verwendet werden. 

 

 
 

Invasive Neophyten > vgl. "schwarze 
Liste" der Schweizerischen Kommission 
für die Erhaltung von Wildpflanzen 
(SKEW). 

 Gestaltung entlang von Rebbaugebiet 

1 In den Wohnzonen W1 und W1b, welche an die Rebbauzone an-

grenzen, sind Bau- und Bepflanzungsbeschränkungen zu beachten. 

2 Die Breiten dieses Gebietes, gemessen ab Zonengrenze „Reb-

bauzone“, betragen auf der: 

a. Nordseite und Westseite 6.00 m 

b. Ostseite 8.00 m 

c. Südseite 12.00 m. 

3 Innerhalb dieses Gebietes dürfen bauliche Einrichtungen und Be-

pflanzungen das gewachsene Terrain am nächstgelegenen Punkt der 

Zonengrenze „Rebbauzone“ um maximal 1.20 m überragen. 

4 Für Bäume von zu erwartender Gesamthöhe von über 6.00 m er-

höhen sich die oben genannten Abstände um 3.00 m. 

 

 
 

 Bebauungsziffer 

1 Die Bebauungsziffer gibt in Prozenten an, wie viel von der mass-

gebenden Parzellenfläche überbaut werden darf. Für die Berechnung 

der überbauten Fläche gilt der Umriss der Bauten. 

 
 

 
21 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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2 Nicht zur überbauten Fläche werden gerechnet: 

a. Dachvorsprünge bis zu 1.00 m Ausladung 

b. aussen liegende Keller- und Eingangstreppen, Stützmauern, 

äussere Lichtschächte und dergleichen 

c. Pergolen 

d. Aussenwandstärken von mehr als 25 cm 

e. Nebenbauten bis zu einer Gesamtfläche von max. 8 % der mas-

sgebenden Parzellenfläche 

f. unterirdische oder in den Hang gebaute Bauten, die wenig in 

Erscheinung treten und deren Decken als natürlicher Bestand-

teil der Freifläche dienen 

3 Werden Garagen im Vollgeschoss eines Hauptbaukörpers unter-

gebracht, so erhöht sich die bebaubare Fläche um die durch die Voll-

geschosszahl dividierte Garagenfläche. Die bebaubare Fläche für Ne-

benbauten reduziert sich entsprechend. 

 

 Nutzungsziffer 

1 Die Nutzungsziffer (NZ) bestimmt als Prozentsatz der massgeben-

den Parzellenfläche die maximal zulässige Bruttogeschossfläche 

(BGF). 

2 Als Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller ober- und unterirdi-

schen Geschossflächen, einschliesslich der Mauer- und Wandquer-

schnitte bis zu einer Aussenwandstärke von 25 cm. 

3 Davon werden alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienen-

den oder verwendbaren Flächen nicht angerechnet wie zum Beispiel: 

a. zu Wohnungen gehörende Keller, Estrich- oder Trockenräume 

sowie Waschküchen 

b. Brennstofflager / Heizräume 

c. Maschinenräume für Lift-, Ventilations- und Klimaanlagen 

d. Bastelräume im Untergeschoss 

e. Dachgeschossflächen, deren lichte Höhe weniger als 1,50 m 

beträgt 

f. nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellräume für Motor-

fahrzeuge, Velos, Kinderwagen usw. 

g. Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anre-

chenbare Räume erschliessen 

h. offene Erdgeschosshallen 

i. überdeckte offene Dachterrassen und Sitzplätze 
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j. offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als Lau-

bengänge dienen 

k. Gemeinschaftsräume in Wohnsiedlungen 

 Nutzungsfreiheit für Energiesparmassnahmen 

1 Nicht zur überbauten Fläche und nicht zur Nutzfläche werden ge-

zählt: 

a. Unbeheizte Windfänge für Hauseingänge vor der isolierten Ge-

bäudehülle bis zu max. 4 m2 bei Einfamilienhäusern und direkt 

von aussen zugänglichen Wohnungen und Maisonettes, bis 

max. 10 m2 bei Mehrfamilienhäusern 

b. Aussenisolationen von bestehenden Gebäuden 

c. Wintergärten, Veranden und Balkone bei bestehenden und 

neuen Gebäuden mit max. 15 m2 in Einfamilienhäusern pro 

Vollgeschoss und in Mehrfamilienhäusern je Wohnung. 

2 Als Wintergärten, Veranden und Balkone im Sinne dieser Bestim-

mung gelten unbeheizte Zwischenklima-Räume. Dabei sind die Aus-

senwände im Minimum zu 2/3 mit Isolier- oder Wärmeschutzglas zu 

verglasen. Die Wände und Öffnungen zwischen den Zwischenklima-

Räumen und den dahinter liegenden Innenräumen müssen voll isoliert 

sein. 

 

 
 

 Massgebende Parzellenfläche 

1 Als massgebende Parzellenfläche wird die im Zeitpunkt der Bau-

eingabe vorhandene Parzellenfläche innerhalb des Baugebietes be-

zeichnet. Die Berechnung der baulichen Nutzung basiert auf der mas-

sgebenden Parzellenfläche und richtet sich nach § 46 RBV. 

2 Nicht zur massgebenden Parzellenfläche werden gerechnet: 

a. die für die öffentliche Erschliessung notwendigen Fahrbahn-, 

Zufahrts- und Trottoirflächen 

b. projektierte Verkehrsanlagen, für deren Festlegung das gesetz-

lich vorgesehene Verfahren durchgeführt ist 

c. Grünzonen 

d. Wald 

e. Flächen ausserhalb des Baugebietes 

f. Gewässer 
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3 Der Gemeinderat kann den Einbezug von für Strassen und Anla-

gen abgetretenem Land bei der Nutzungsberechnung gestatten, so-

fern dies bei der für das Land zu bezahlenden Entschädigung berück-

sichtigt wird. 

 Haupt- und Nebenbauten 

1 Als Hauptbauten gelten Baukörper und Bauteile, welche dem Woh-

nen, dem Arbeiten oder dem Gewerbe dienen. 

2 Als Nebenbauten gelten eingeschossige Bauten (freistehend oder 

angebaut), welche anders genutzt werden; z. B. Garagen, Schöpfe, 

Velo- und Containerunterstände, Garten- und Gerätehäuschen, über-

dachte Sitzplätze, Carports und dergleichen. 

3 Für Nebenbauten gelten folgende Maximalhöhen: 

a. Firsthöhe 4.50 m 

b. Fassadenhöhe 3.00 m 

Die Messweise richtet sich nach Art. 22.  

In steilen Hanglagen kann der Gemeinderat der Baubewilligungsbe-

hörde Ausnahmen beantragen. 

 

 
 

 Vollgeschosszahl 22 

1 Die zulässige Vollgeschosszahl jeder Nutzungszone ergibt sich 

aus der Tabelle "Nutzungsvorschriften" dieses Reglements.  

2 Als Vollgeschoss gelten alle diejenigen Geschosse, welche in der 

Fassade wesentlich in Erscheinung treten. Nicht als Vollgeschosse 

gelten Attikageschosse gem. Art. 26 Abs. 5, Geschosse unter dem 

Dach, deren Kniestockhöhe weniger als 1.20 m beträgt sowie Ge-

schosse im Gebäudesockel, welche talseits nicht mehr als 2.00 m und 

bergseits nicht mehr als 1.00 m in Erscheinung treten. Gemessen wird 

an der Fassade am tiefsten Punkt des gewachsenen bzw. des abge-

grabenen Terrains. 
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 Gebäudeprofil in Wohnzonen (vgl. Anhang 1 + 2) 23 

1 Die Fassadenhöhe wird gemessen ab dem Schnittpunkt der Fas-

sade mit dem tiefsten Punkt des gewachsenen oder abgegrabenen 

Terrains bis zum Schnittpunkt der Fassade mit der Oberkante des 

Sparrens (Rohmass). 

2 Die Gebäudehöhe wird gemessen ab dem Schnittpunkt der Fas-

sade mit dem tiefsten Punkt des gewachsenen oder abgegrabenen 

Terrains bis zum höchsten Punkt der rohen Dachkonstruktion. Bei 

Flachdachbauten gilt die Fassadenhöhe als Gebäudehöhe. 

3 Der First muss mindestens 1.00 m hinter der Fassade liegen. 

4 Versetzte Geschosse  

Bei versetzten Geschossen sind die Masse des Gebäudeprofils für je-

des Niveau einzuhalten. 

 

 
 

Exkl. Attikageschoss; vgl. Art. 26 Abs. 5 
lit. a 

 Gebäudeprofil in Gewerbe- und Industriezonen (vgl. Anhang 3) 

1 Die Gebäudehöhe (höchster Punkt der rohen Dachkonstruktion) 

wird an der äussersten Fassadenflucht vom höchsten Punkt des ge-

wachsenen Terrains aus gemessen. 

2 Im Gewerbegebiet Ga(15) dürfen unter Berücksichtigung der 

Grundwasserverhältnisse Untergeschosse von Bauten die tiefste Kote 

von 260 m ü. M. nicht unterschreiten. 

 

 
 

 Gebäudelänge 

1 Zur Nutzungsziffer zählende Bauten oder Bauteile dürfen ein aus 

der maximal zulässigen Gebäudelänge gebildetes Quadrat nicht über-

schreiten. 

2 Für Nebenbauten und Bauteile, welche nicht zur Nutzungsziffer ge-

rechnet werden, gilt keine Längenbeschränkung. Sie zählen auch 

nicht zur Gebäudelänge, wenn sie als Anbauten erstellt werden. 
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 Dachgestaltung 24 

1 In allen Zonen ist die Dachhaut bei geneigten Dächern dunkel 

(braun, rötlich oder grau) auszuführen. Das Eindeckungsmaterial darf 

nicht reflektieren. 

2 Flachdächer 

Dächer mit einer Neigung von maximal 5° werden als Flachdach be-

zeichnet. Flachdächer sind zu begrünen. Von der Pflicht der Begrü-

nung ausgenommen sind:  

a. Flachdachbereiche, die begeh- oder befahrbar sind, 

b. Flachdächer von allseits offenen Carports, die in Leichtbau-

weise erstellt werden und 

c. Flachdächer von Kleinbauten bis maximal 12 m2 Grundfläche 

und einer maximalen Höhe von 2.50 m. 

 

  

 Dachaufbauten und Attikageschosse (vgl. Anhang 4) 25 

1 Als Dachaufbauten gelten: Dachaufbauten, Dacheinschnitte und 

Dachflächenfenster. 

2 Die Summe der Breite aller Dachaufbauten – exklusiv der Dach-

einschnitte – darf 1/3 der dazugehörenden Fassadenlänge nicht über-

steigen. Der minimale Abstand der Dachaufbauten von Ort, Grat und 

Kehle beträgt 1.50 m. 

3 Alle Dachaufbauten müssen ästhetisch befriedigen und mit den da-

runter liegenden Fassaden harmonieren. 

4 Die Fronthöhe der Dachaufbauten darf maximal 1.60 m betragen. 

Der Übergang der Dachhaut des Dachaufbaues in das Dach des Ge-

bäudes muss in der Dachflucht gemessen mindestens 1.00 m tiefer 

als der First des Hauptdaches liegen. Die Front der Dachaufbauten 

muss um mindestens 0.50 m hinter die Fassadenflucht zurückgesetzt 

werden. Unter den Dachaufbauten muss die Dachhaut durchgeführt 

werden. 

5 Attikageschosse 

Attikageschosse können auf Flachdächern realisiert werden, sofern 

dies in der Tabelle "Nutzungsvorschriften" vorgesehen ist und fol-

gende Rahmenbedingungen eingehalten werden: 
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a. Die Höhe der Attikageschosse darf, gemessen ab Oberkante 

Decke bis Oberkante Dachkonstruktion des Attikageschosses, 

maximal 3.00 m betragen26. Falls das Attikageschoss fassa-

denbündig angeordnet wird, zählt die Höhe des Attikageschos-

ses nicht zur Fassadenhöhe. 

b. Die Fläche der Attikageschosse inklusive technischer Anlagen 

darf maximal 60 % der Fläche des darunterliegenden Geschos-

ses betragen. Für die Flächenberechnung sind nur die ge-

schlossenen Geschossteile zu berücksichtigen. 

c. Die Attikageschosse dürfen auf maximal zwei Seiten mit der da-

runter liegenden Fassade fassadenbündig angeordnet werden. 

Die Rücksprünge der nicht fassadenbündigen Seiten müssen 

minimal 3.00 m hinter der Hauptfassadenflucht liegen. 

d. Massive Brüstungen dürfen die zulässige Fassadenhöhe im 

Maximum um 1.00 m überragen.  

e. Dachvorsprünge bis 60 cm sind ohne Anrechnung an die 

Grundfläche gemäss Art. 26 Abs. 5 lit. b zulässig. 

f. Attikageschosse dürfen nur mit Flachdächern versehen wer-

den. 

6 Technische Aufbauten bei Flachdächern  

Technische Aufbauten auf Flachdächern wie zum Gebäude gehö-

rende Treppenhäuser, Liftaufbauten, Haustechnikanlagen bei Indust-

rie- und Gewerbebauten, durchbrochene Dachvorsprünge (Raster), 

einzelne Stützen und dergleichen können unter Berücksichtigung von 

Art. 26 Abs. 5 lit. b realisiert werden, sofern dies in der Tabelle "Nut-

zungsvorschriften" vorgesehen ist. 

7 Dachflächenfenster  

Grosse Dachflächenfenster mit einer Lichtfläche bis zu maximal 

1.1 m2 sind nur im Bereich des unteren Dachgeschosses zulässig. In 

darüberliegenden Dachgeschossen sind Dachflächenfenster bis zu ei-

ner Lichtfläche von maximal 0.30 m2 zugelassen. Die Lichtfläche aller 

Dachflächenfenster darf nicht mehr als 4 % der zugehörigen Dachflä-

che (Schrägfläche) betragen. 

 

 Lärmschutz 

1 Alle mit dem Sinn und Zweck der Zonenvorschriften in Wider-

spruch stehenden Einwirkungen sind verboten. Auch solche Betriebe, 

 
 

 
26 Zulässigkeit von Dachaufbauten ausserhalb des Gebäudeprofils siehe auch Tabelle „Nutzungsvorschriften“. 
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die in einer Gewerbe- oder in einer Industriezone liegen, haben auf 

die umliegenden Wohngebiete Rücksicht zu nehmen. 

2 Die im Lärmempfindlichkeitsstufenplan zugeordneten Empfindlich-

keitsstufen (ES) legen die zulässigen Belastungsgrenzwerte für Nut-

zungszonen gemäss eidgenössischer Lärmschutz-Verordnung fest. 

 

 Bauparzellen in verschiedenen Zonen 27 

1 Verläuft eine Zonengrenze durch eine Bauparzelle, so ist die Nut-

zung für beide Parzellenteile gesondert zu ermitteln. Der Gemeinderat 

kann für Überbauungen, die dem Charakter beider Zonen angemes-

sen Rechnung tragen, die Zusammenfassung der Nutzung in einem 

Baukörper gestatten. 

2 Bei der gleichzeitigen Erstellung von Doppel- und Reihenhäusern 

und bei Gesamtüberbauungen muss die Nutzung nur gesamthaft ein-

gehalten werden. Entstehen bei einer Parzellierung unternutzte Ein-

zelparzellen, so hat die Baubewilligungsbehörde dafür besorgt zu 

sein, dass für diese im Grundbuch entsprechende Dienstbarkeiten 

(Baubeschränkungen) eingetragen werden. 

 

 
 

 Kinderspielplätze, Freiflächen in W- und WG-Zonen 

1 Bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als vier Wohnungen hat der 

Bauherr auf privatem Grund zweckmässige Kinderspielplätze zu 

schaffen und zu unterhalten. 

2 Die vorgeschriebene Grundfläche beträgt 15 % der dem Wohnen 

dienenden Bruttogeschossfläche, im Minimum aber 100 m2. 

3 Gedeckte offene Hallen ohne Verkehrsfunktionen können flächen-

mässig angerechnet werden. 

4 Ab 10 Wohnungen sind zusätzlich Spielräume bereitzustellen, die 

als doppelte Spielfläche angerechnet werden. 
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5 Die Kinderspielplätze können für mehrere Liegenschaften gemein-

sam geplant und ausgebaut werden. Die Benützungsmöglichkeit der 

Spielplätze ist durch Dienstbarkeiten sicherzustellen. 

6 Lassen die örtlichen Verhältnisse die Bereitstellung genügender 

Kinderspielplätze nicht zu, so können sich die Bauherren im vorge-

schriebenen Umfang ausnahmsweise an einer gemeinschaftlichen 

Anlage beteiligen. Diese Anlage muss zentral gelegen, in Sicht- und 

Rufweite der Wohnungen liegen und gefahrlos erreichbar sein. 

7 Anerkannte Richtlinien sind bei der Planung und Ausführung von 

Kinderspielplätzen zu beachten. 

8 Die zu einer Liegenschaft gehörende Rasenfläche muss deren Be-

wohnern, insbesondere den Kindern, als Spiel- und Erholungsfläche 

zur Verfügung stehen. Auf die Erdgeschosswohnungen ist angemes-

sen Rücksicht zu nehmen. 

 

 Schutzbepflanzungen 28 

1 Bei der Erstellung von bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen 

ist an den im Zonenplan festgelegten Stellen – wo es die örtlichen 

Verhältnisse zulassen – als Immissionsschutz und zum Schutze des 

Orts- und Landschaftsbildes eine abschirmende Bepflanzung mit ein-

heimischen, standortgerechten Pflanzen anzulegen. 

2 Diese Bepflanzung ist entlang von Strassen zwischen der Bau- und 

Strassenlinie, und wo solche fehlen, innerhalb eines 15 m breiten 

Streifens, der Funktion entsprechend und unter Berücksichtigung der 

örtlichen Gegebenheiten zu erstellen. 

 

  

 Einzelbäume, Baumreihen und Alleen 29 

1 Schützenswerte Einzelbäume, Baumreihen und Alleen  

Die im Zonenplan bezeichneten schützenswerten Einzelbäume, 

Baumreihen und Alleen sind sachgemäss zu pflegen und dauerhaft zu 

erhalten. Sie dürfen nur mit Beschluss des Gemeinderates gefällt wer-

  

 
(Erwägung RRB 1478 vom 25.10. 2016) 
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den. Im Falle einer unumgänglichen Entfernung muss ein angemes-

sener Ersatz gepflanzt werden. Der Gemeinderat befindet über die Art 

und Lage der Ersatzpflanzung. 

2 Zu entwickelnde Baumreihen / Alleen 30 

a. Der Eintrag zu entwickelnde Baumreihen / Alleen im Zonenplan 

Siedlung bezweckt eine durchgehende nachhaltige ökologische 

Vernetzung im Siedlungsraum im Sinne von § 9 NLG. Die zu 

entwickelnden Baumreihen/Alleen werden vornehmlich durch 

Bäume im öffentlichen Strassen- und Wegraum, öffentlichen 

Arealen und sekundär durch solche im angrenzenden privaten 

Areal gewährleistet. 

b. Wo es die Platz- und Verkehrssituation erlaubt, plant, realisiert 

und unterhält die öffentliche Hand solche Baumreihen und Al-

leen im Strassen- und Wegraum sowie in öffentlichen Arealen. 

Pflanzungen auf privaten Grundstücken erfolgen mit Zustim-

mung des Grundeigentümers sowie mittels Vereinbarungen. 

c. Die realisierten Bäume sind fachgerecht zu pflegen und dau-

ernd zu erhalten. Es sind einheimische, standortgerechte hoch-

stämmige Bäume zu pflanzen (gemäss Pflanzenliste des Kan-

tons BL). 

 

 

 
 
 
 
Im Zonenplan Siedlung werden 
der "Erhalt / Ergänzung Baumrei-
hen / Alleen entlang kommunaler 
Strassen und Wege" als Reihen 
von Ringsymbolen dargestellt. 
Die Ringe stehen jedoch nicht für 
eine exakte Verortung einzelner 
Bäume im Strassenraum. Die 
Ringe sagen auch nichts darüber 
aus, auf welcher Strassenseite 
eine Pflanzung geschehen soll.  
 
 
(Erwägung RRB 0435 vom 28.03. 2017) 

 
 

 Abstände und Baulinien 

 Abstandsvorschriften zwischen Nachbargrundstücken 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 90 Grenzabstände §§ 52 - 70 

 § 91 Gebäudeabstand §§ 52 - 70 

 § 92 Stützmauern und Einfriedungen -- 

 § 93 Abgrabungen und Aufschüttungen -- 

 

 Terrainveränderungen und Anpassungen 

1 Terrainveränderungen sind mit Zurückhaltung auszuführen und 

dürfen das Orts- und Strassenbild nicht beeinträchtigen. 

2 Aufschüttungen dürfen an Hanglagen das Vertikalmass von 1.80 m 

und in der Ebene ein solches von 1.50 m nicht überschreiten. 
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3 Abgrabungen an Haupt- und Nebengebäuden sind bis zu einem 

Drittel des Gebäudeumfanges zulässig und dürfen die Maximaltiefe 

von 1.5 m nicht überschreiten. Die Fassaden- und Gebäudehöhe ist 

dabei einzuhalten. 

4 In steilen Hanglagen, bei bestehenden Aufschüttungen, in Gelän-

dewannen und aus kanalisationstechnischen Gründen kann der Ge-

meinderat der Baubewilligungsbehörde Ausnahmen von den vorge-

nannten Bestimmungen beantragen. 

5 Garagen  

In den Zonen W2, W3, WG2 und WG3 dürfen pro Baukörper für Ga-

ragen inkl. Hauseingang 

a. bei Mehrfamilienhäusern entweder auf einer ganzen Stirnseite 

oder auf einem Drittel der Längsseite jedoch max. 9.00 m 

b. bei Ein- und Zweifamilienhäusern auf einem Kronenabstand 

von maximal 6.50 m (Breite) 

Abgrabungen durchgeführt werden. 

6 Terrainveränderungen im Gewerbegebiet Gg (18) (Wannen)  

Geländeabgrabungen oder Aufschüttungen sind dem gewachsenen 

Terrain anzugleichen und dürfen die Höhe von max. 1.50 m nicht 

übersteigen. Ausgenommen hiervon sind Aufschüttungen für den 

Strassenbau, den Lärmschutz sowie die geplante Geländeaufschüt-

tung im Bereich der Parzellen Nr. 4766 und 4799.  

Weitergehende Abgrabungen sind nur zur Erschliessung von Unter-

geschossen zulässig.  

In Geländewannen und für die Anpassung an bestehende Aufschüt-

tungen kann der Gemeinderat der Baubewilligungsbehörde Ausnah-

men beantragen. 

7 Terraingestaltung im Gebiet Grüssen  

Bei den Grundstücken mit erfolgtem Kiesabbau ist bei der Erstellung 

von Bauten und Anlagen das umgebende Terrain auf eine Höhe von 

274 m ü. M. 31 aufzufüllen. 

 

 

 Abstandsvereinbarungen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 
31 definierte Auffüllungshöhe im TZP Grüssen 
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 § 94 Näher- und Grenzbaurecht -- 

 

 Vorschriften über Abstände zu Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und 
Friedhöfen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 95 Abstand der Bauten von Verkehrswegen, Wäldern, 
Gewässern und Friedhöfen 

-- 

 

 Bau- und Strassenlinien 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 96 Baulinien §§ 5, 66 

 § 97 Baulinienarten -- 

 § 98 Strassenlinien § 67 

 § 99 Stützmauern, Einfriedigungen, Abgrabungen und Auf-
schüttungen im Bereich von Verkehrsflächen 

-- 

 § 100 Verordnung -- 
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 Anforderungen an Bauten und Anlagen 

 Gefahrenzonen 32 / 33 

33.1 Allgemeine Bestimmungen Gefahrenzonen 

1 Bei in Gefahrenzonen gelegenen Neubauten und -anlagen sowie 

bei wesentlichen Änderungen bestehender Bauten und Anlagen in 

Gefahrenzonen, sind Massnahmen zu treffen, die die Bauten und An-

lagen gegen die Auswirkungen der spezifischen Naturgefahren hinrei-

chend schützen. 

2 Die baulichen Massnahmen, die zum Schutz vor spezifischen Na-

turgefahren geplant sind, sind in den Baugesuchsunterlagen darzu-

stellen und zu beschreiben. 

3 Die Haftung des Gemeinwesens für die auf Grund der Gefahren-

zonen zu ergreifenden baulichen Schutzmassnahmen oder für 

Schutzmassnahmen, die auf Grund eines Ausnahmeantrags bewilligt 

wurden, ist ausgeschlossen. 

33.2 Gefahrenzone Überschwemmung 34 

1 Bauten und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie 

durch mögliche Hochwasserereignisse von mittlerer Eintretenswahr-

scheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre) und unter Beachtung der ge-

mäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht wesent-

lich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen. 

2 Mit dem Baugesuch ist für jede Baute eine auf der Naturgefahren-

karte basierende massgebende Hochwasserkote zu definieren, die 

sich an der maximalen Überschwemmungshöhe eines Hochwassers 

mit mittlerer Eintretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 Jahre) ori-

entiert. 

3 Gebäudeteile, welche unterhalb der massgebenden Hochwasser-

kote liegen, sind wasserdicht auszugestalten. Unterhalb der massge-

benden Hochwasserkote sind ungeschützte Öffnungen in der Gebäu-

dehülle nicht zulässig. Für Gebäudeteile mit schadenunempfindlicher 

Nutzung und Bauweise ist in begründeten Ausnahmen die nasse Vor-

sorge zulässig. 

4 Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden Hochwasserkote 

sind so zu erstellen, dass sie den Beanspruchungen (Wasserdruck, 

 
 

Es sind die Bestimmungen gemäss 
BNPG zu beachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Erwägung RRB 683 vom 08.05. 2018) 

Um §101 RBG zu genügen, kann die 
Baubewilligungsbehörde zur Bewilligung 
von Bauten und Anlagen in Gefahrenzo-
nen weitergehende Massnahmen einfor-
dern, wenn es die Sicherheit von Perso-
nen in den zu realisierenden Bauten o-
der Anlagen in Bezug auf die Einwirkun-
gen von gravitativen Naturgefahren ver-
langt und die Einhaltung des Schutzziels 
gemäss Art. 33.2 Abs. 1 und 2 keine 
ausreichende Sicherheit der Personen 
gewährleistet. 
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Nässe, Schwemmmaterial) durch mögliche Hochwasserereignisse 

genügen. 

 

33.3 Gefahrenzone Rutschung 35 

1 Bauten und haustechnische Anlagen sind so zu bauen, dass sie 

durch die Art der möglichen Rutschereignisse und unter Beachtung 

der gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe nicht 

wesentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursachen. 

2 Die Ver- und Entsorgungsleitungen zu Bauten sind so auszubilden, 

dass sie der Art der möglichen Rutschereignisse unter Beachtung der 

gemäss der Gefahrenzone ausgewiesenen Gefahrenstufe ohne Leck 

standhalten. 

3 Die massgebenden Einwirkungen der Rutschgefahr sind mit einer 

Baugrunduntersuchung zu ermitteln. 

 

 Ausstattung der Bauten und Anlagen 

 Ersatzabgabe 36 

Ist die Schaffung des erforderlichen Parkraums auf privatem Areal 

nicht möglich, ist an die Gemeinde eine Ersatzabgabe zu leisten. 

 

 
Das entsprechende Reglement über die 
Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze 
(Ersatzabgabereglement) wurde am 
21.03.2005 erlassen. 

Fünfter Teil: Bestandesgarantie, Ausnahmen von den allgemeinen 
Bauvorschriften und Bauen ausserhalb der Bauzone 

A. Bestandesgarantie innerhalb der Bauzonen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 109-110 Bestehende zonenfremde oder bauvorschrifts-
widrige Bauten und Anlagen 

-- 

 

 
35 Mutation 52/ZRS/3/4 mit RRB 683 vom 08.05.2018 
36 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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B. Ausnahmen von den allgemeinen Bauvorschriften 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 111 Härtefall § 85 

 § 112 Erschliessung § 85 

 § 113 Abstände § 85 

 § 114 Revers § 85 

 

 Ausnahmen 37 

In Abwägung öffentlicher und privater Interessen sowie in Würdigung 

der besonderen Umstände des Einzelfalles kann der Gemeinderat 

nach Anhörung des Bauausschusses in Ergänzung zu § 7 RBV der 

Baubewilligungsbehörde Ausnahmen von den Zonenvorschriften wie 

folgt beantragen: 

a. für die Sanierung bestehender Flachdächer hinsichtlich der 

Dachform und der maximal zulässigen Gebäudehöhe. Dabei 

sind vorgängig allfällige privatrechtliche Vereinbarungen den 

neuen Verhältnissen anzupassen. 

b. für Massnahmen, welche dem Umweltschutz dienen 

c. bei der Einpassung von Bauten und deren Umgebung ins be-

stehende Terrain 

d. für industrielle und gewerbliche Produktionsformen mit Bedarf 

nach überhohen Gebäudehöhen, sofern ein solcher Bedarf für 

besondere Bauelemente nachgewiesen werden kann. 

 

 
 

C. Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 115 Neubau und Zweckänderung zonenfremder Bauten 
und Anlagen 

-- 

 § 116 Erneuerung, Wiederaufbau, geringfügige Erweiterung 
oder Zweckänderung bestehender zonenfremder Bau-
ten oder Anlagen 

-- 

 § 117 Zuständigkeit -- 

 

 
37 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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Sechster Teil: Baupolizei- und Baubewilligungswesen 

A. Organisation 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 118 Zuständigkeit -- 

 § 119 Verfahrenskoordination -- 

 

 Zuständigkeit  

1 Der Gemeinderat überwacht die Anwendung der Bestimmungen. 

Bei vorschriftswidrigen Bauvorhaben hat er fristgemäss Einsprache zu 

erheben. In allen Fällen bleibt im Rahmen des Baubewilligungsverfah-

rens die Rechtmässigkeitskontrolle durch die kantonalen Behörden 

vorbehalten. 

2 Zuwiderhandlungen werden wie solche gegen das kantonale Bau-

gesetz bestraft. 

 

 
 

B. Baubewilligung 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 120 Bewilligungserfordernis § 94 

 § 121 Vorentscheid §§ 90, 91 

 § 122 Abweichung von den Plänen -- 

 § 123 Haftung -- 

 

 Baugesuchsunterlagen 38 

Soweit für die Beurteilung von Baugesuchen erforderlich, kann der 

Gemeinderat das Einreichen eines Umgebungsplans in einem geeig-

neten Massstab, in dem die Terraingestaltung des gesamten Grund-

stücks dargestellt ist, bei der Baubewilligungsbehörde beantragen. 

 

 
 

 
38 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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C. Baubewilligungsverfahren 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 124 Gesuche §§ 86 - 88 

 § 125 Anwendbares Recht -- 

 § 126 Publikation und öffentliche Auflage § 89 

 § 127 Einsprachen -- 

 § 128 Behandlungsdauer -- 

 § 129 Erteilung der Baubewilligung -- 

 § 130 Beginn der Bauarbeiten -- 

 § 131 Widerruf -- 

 § 132 Erlöschen -- 

 

D. Beschwerdeverfahren 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 133 Beschwerderecht §§ 95 - 97 

 § 134 Baurekurskommission -- 

 

E. Gebühren, Strafen und Verwaltungsmassnahmen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 135 Gebühren -- 

 § 136 Strafen -- 

 § 137 Einstellung der Bauarbeiten und Benützungsverbot -- 

 § 138 Beseitigung und Ersatzvornahme -- 

 

Siebter Teil:  Übergangs- und Schlussbestimmungen 

A. Übergangsbestimmungen 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 139 Übergangsbestimmungen -- 
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 Inkrafttreten 

Die Zonenvorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regie-

rungsrat in Kraft. 

 
 

B. Änderung bisherigen Rechts 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 140-151 Änderung des bisherigen Rechts Gebühren -- 

 

C. Aufhebung bisherigen Rechts 

Hinweis auf RBG / RBV RBG  RBV 

 § 152-153 Aufhebung bisherigen Rechts §§ 98, 99 

 

 Aufhebung 39 

1 Alle den Zonenvorschriften Siedlung gemäss diesem Reglement 

und zugehörigem Zonenplan widersprechenden früheren Beschlüsse 

und Pläne sind aufgehoben, insbesondere: 

a. Zonenreglement Siedlung inkl. der kantonalen Normalien ZR 

1/63 bis ZR 9/63, RRB Nr. 2961 vom 24. November 1987, aus-

genommen die Bestimmungen zur Kernzone 

b. TZP 5 (A) Grüssen I, RRB Nr. 1748 vom 24.6.1969 und RRB 

Nr. 2345 vom 6.7.1971 

c. TZP 8 (C) Grüssen II, RRB Nr. 720 vom 17.3.1987, RRB Nr. 

717 vom 21.3.1995 

d. TZP 10 (F) Wannen, RRB Nr. 354 vom 9.2.1993 

e. Teile der GU 8 Stockmatt-Vogelmatt-Aegelmatt, RRB Nr. 847 

vom 26.3.1968 

2 Nicht aufgehoben sind die Bestimmungen zu den im Zonenplan 

aufgeführten früher beschlossenen, gültig bleibenden Gesamtüber-

bauungen, Quartierplanungen und Teilzonenpläne. 

 
 

 

  

 
39 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
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Beschlüsse, Genehmigung 

Gemeinde 

 

Kanton 
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ANHANG 

Nutzungsvorschriften 40 / 41 
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W2b 2 -- 28 55 8.00 11.50 30.00 zulässig 

WG2 2 -- 28 55 7.80 11.30 30.00 zulässig 

W3 3 -- 28 70 10.80 14.30 -- bei Flachdächern und bei 
geneigten Dächern nur 
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G b, f, g -- -- -- -- -- 18.00 -- -- 

G h -- -- -- -- -- 35.00 -- -- 

G i -- -- -- -- -- 24.00 -- -- 

Ir -- -- -- -- -- 24.00 -- -- 

It -- -- -- -- -- 18.00 -- -- 

I s, v, w, y -- -- -- -- -- 30.00 -- -- 

Ix -- -- -- -- -- 50.00 -- -- 

  

 
40 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 
41 Mutation 52/ZRS/3/3 mit RRB 435 vom 28.03.2017 
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Prinzipskizzen 

 
ANHANG 1 
Art. 22 Abs. 3 
 

Lage des Firsts 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ganzes Volumen innerhalb des Daches frei nutzbar. Der minimale Einzug des Firstes be-
trägt traufseitig mindestens 1 m. 
 

 
ANHANG 2 42 

Art. 21 und 22 
 

Gebäudeprofil 
Wohn-, Wohn- und 
Geschäftszone 

 

 

 
42 Mutation 52/ZRS/3/2 mit RRB 1478 vom 25.10.2016 

tiefster Punkt des gewachsenen bzw. abgegrabenen Terrains 

Bei Flachdachbauten reduziert sich die Gebäude-

höhe auf die maximale Fassadenhöhe. Attikage-

schosse (3 m) zählen nicht zur maximalen Ge-

bäudehöhe (vgl. Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 5 

lit. a). 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  49 

 

Forts. ANHANG 2   

 
 
 
 
 

   

ANHANG 3 
Art. 23 
 
Gebäudehöhe  
Gewerbe- /  
Industriezone 
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ANHANG 4 
Art. 26 
 
Dachaufbauten 
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Richtlinie 

Richtlinie des Gemeinderates zu den Nutzungsbestimmungen in den Gewerbe- 
und Industriezonen 
 
(Art. 4 Zonenreglement Siedlung) 
 
Die Nutzungen in den Gewerbe- und Industriezonen werden in Art. 4 gebietsweise differenziert. 
Die in Art. 4 verwendeten Begriffe sind wie folgt definiert: 
 

a) Zulässige Nutzungen 

 Unter die Nutzungen, die in den Gewerbe- und Industriezonen grundsätzlich zulässig sind, fallen: 

• Gewerbliche Betriebe / Produktionsbetriebe / Bürobetriebe 

• Schulung und Ausbildung 

• Kulturelle und öffentliche Bauten und Anlagen  

• Verkauf- und Freizeitbetriebe für den kommunalen Bedarf 

• Technologieunternehmen 

• Restaurant 

• Dienstleistungsbetriebe allgemein 

 

b) Kommunaler Bedarf 

Verkaufsgeschäfte mit Gütern des täglichen, kommunalen Bedarfs, insb. Lebensmitteln (ohne 
Getränkehandel) sind auf die Gemeinde / auf das Quartier ausgerichtet, wenn die Nettoladenflä-
che gesamthaft 1'000 m2 nicht übersteigt (§ 24 RBV). Pro Quartier ist ein Verkaufsgeschäft mit 
Gütern des täglichen Bedarfs mit einer Nettoladenfläche von 1'000 m2 erlaubt. Täglicher Bedarf 
besteht primär für frische Nahrungsmittel (u.a. für Früchte, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Ge-
tränke) sowie für Treibstoff des motorisierten Individualverkehrs.  

 

c) Überkommunaler Besucherkreis 

Verkaufs- oder Freizeitbetriebe sind auf überkommunalen Besucherkreis ausgerichtet, wenn sie 
aufgrund des Warenangebotes, der Verkaufsflächen und des nötigen Umsatzes massgeblich auf 
Kunden ausserhalb der Gemeinde angewiesen sind. Freizeitnutzungen, Einkaufszentren und 
Fachmärkte wie in Absatz d), e) und f) definiert sind Einrichtungen mit überkommunalem Besu-
cherkreis und verkehrsintensiven Nutzungen. 

 

d) Verkehrsintensive Freizeitnutzungen 

 Unter verkehrsintensive Freizeitnutzungen fallen im Rahmen dieser Verordnung insbesondere 
folgende Angebote: 

• Multiplexkinos (Grosskino mit mehreren Sälen) 

• Erlebnis- und Fitnessbereich (wie Alpamare in Pfäffikon, aquabaslilea) 

• Vergnügungsparks (wie Conny-Land Kreuzlingen oder Europapark Rust) 

• Kombinierte Konsum- und Freizeitanlagen, Multifunktionale Zentren: Ansammlung von Kon-
sumangeboten (Einkaufszentren und Fachmärkte) kombiniert mit mehreren Freizeitangebo-
ten (Kino, Restaurant, Fitness, Disco, Hallenbad). 

• Grosse Stadien, mit Mantelnutzung für Konsum, Sport und Fitness 

 

e) Einkaufszentren mit überkommunalem Besucherkreis 

siehe Erwägungen RRB 
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Ein oder mehrere Verkaufsgeschäfte und/oder Dienstleistungsbetriebe wie Banken, Reisebüros 
und Restaurants, „unter einem Dach“ oder in einem funktionellen Zusammenhang erstellt, insbe-
sondere wenn sie über eine gemeinsame Erschliessung und gemeinsame Parkplätze verfügen. 
In der Regel Güter und Dienstleistungen des täglichen und periodischen Bedarfs. Zu dieser Kate-
gorie werden auch die Verbrauchermärkte (Waro und Carrefour), die Warenhäuser in der Stadt 
und das Bahnhofshopping gezählt.  

f) Verkaufsflächen für Güter mit überkommunalem Besucherkreis (Fachmarkt) 

Sie zeichnen sich durch ein breites und tiefes branchenspezifisches Angebot an Non-Food-Arti-
keln aus. Das Hauptsortiment umfasst Güter des aperiodischen Bedarfs (OBI, Landi, Coop Bau- 
und Hobbymarkt, Hornbach, IKEA, Mediamarkt usw.). 
 

g) Transportorientierte Nutzungen 

Unter diese Kategorie fallen Betriebe, die ihren Geschäftsumsatz zur Hauptsache mit Transport- 
und Logistikdienstleistungen erwirtschaften. Die Betriebe zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
ihre Transportdienstleistungen nicht in Verbindung mit einem bestimmten, an Ort produzierenden 
Betrieb erbringen und damit Verkehr erzeugen, der nicht zwingend an diesen Ort gebunden ist. 
Ein Betrieb wird als vor Ort produzierend bezeichnet, wenn die Zahl der mit der Produktion ver-
bundenen Arbeitsplätze im Vergleich zu den mit dem Transport verbundenen Arbeitsplätzen 
überwiegt. 
 

h) Erneuerung 

Bestehende, rechtmässig erstellte, aber zonenfremd gewordene Bauten und Anlagen, namentlich 
für Dienstleistungen, Industrie und Gewerbe, dürfen erhalten, angemessen erweitert, umgebaut 
oder in ihrem Zweck teilweise geändert werden, wenn ihre Einwirkungen auf die Nachbarschaft 
gleich bleiben oder reduziert werden und gegenüber dem heutigen Zustand kein wesentlicher 
Mehrverkehr entsteht. 
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Zonenreglement Siedlung, Zonenvorschriften / Zoneneinteilung «alt-
rechtlich ZR 2» 

Gelten für Zonenfestlegungen, welche mit Regierungsratsbeschluss-Nr. 1004 vom 19.06.2012 

nicht genehmigt worden sind und Ihre Gültigkeit beibehalten haben («altrechtlich ZR 2» Ge-

nehmigt mit RRB 2961 vom 24.11.1987). 

Alle den Zonenvorschriften Siedlung gemäss diesem Reglement und zugehörigem Zonenplan 

widersprechenden früheren Beschlüsse und Pläne sind aufgehoben. 

Zoneneinteilung 

Gemäss §§ 13 – 15 BauG und ZR 3/63 

Bauzonen 
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K 
Siehe ZR 3/63 mit Ergänzungsbestimmungen 

im Besonderen 3.15, Bestimmungen Kernzone K 

J 2 frei do. frei frei -- -- 32 frei frei Zulässig inner-
halb des Gebäu-

deprofils J 3 frei do. frei frei -- -- 45 frei frei 

* und Ergänzungsbestimmung 
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ZONENEINTEILUNG «Normblatt Nr. ZR 3/63» 

Bauzonen 

Kernzonen K 

Die Ausscheidung von Kernzonen bezweckt den Schutz erhaltenswerter Ortsteile. 

Neu- und Umbauten müssen sich sinnvoll in das Strassenbild und die herkömmliche Bauweise 

einfügen, vor allem im Hinblick auf: 

− Stellung, kubische Form und Dachneigung der Bauten 

− Massstab, Gestaltung, Material und Farbgebung 

− Vorplatzgestaltung 

Nicht gestattet sind: 

− störende Reklamen und Schriften 

− im Strassenbild sichtbare Garagerampen sowie freistehende oder angebaute Garagen 

Im Übrigen gelangen die in der Wohn-/Geschäftszone geltenden Vorschriften zur Anwendung. 

Industriezonen J 

Kommentar: 

Die Zoneneinteilung unterscheidet zwischen Bau- und Spezialzonen. Innerhalb des Baugebie-

tes sind fünf verschiedene Grundzonen vorgesehen. Diese Unterteilung erfolgt, abgesehen 

von der Kernzone zum Zwecke des Immissionenschutzes. Die zulässigen Störungen der ein-

zelnen Zonen sind aus dem Normblatt ZR 4 ersichtlich. 

Die Ausscheidung von Spezialzonen ist im ganzen Gemeindebann zulässig. 

Der Sinn und Zweck der Bestimmungen geht aus dem Wortlaut der einzelnen Zonenvor-schrif-

ten hervor. 

Im Hinblick auf ZR 4 Ziffer 3 sind Mischungen verschiedener Zonen wenn immer möglich zu 

vermeiden. Ist eine Mischung unumgänglich, so ist das Verhältnis der beiden Immissionsstu-

fen zu regeln. 
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3.1 Ergänzungsbestimmungen zu ZR 3/63 

3.11 Allgemeine Gestaltungsbestimmung 

3.11.1 Eingliederung der Bauten in die Umgebung 

Alle Bauten sind derart in ihre bauliche und landschaftliche Umgebung einzugliedern, dass 

eine befriedigende Gesamtwirkung erreicht wird. Dies gilt besonders für die Baumassenvertei-

lung, Staffelung der Bauten, Bauhöhe, Bauform, Dachgestaltung, Material- und Farbwahl so-

wie für die Umgebungsgestaltung. 

3.11.2 Umgebungsgestaltung 

Terrainveränderungen sind mit Zurückhaltung auszuführen und dürfen das Orts- und Stras-

senbild nicht beeinträchtigen. 

Aufschüttungen dürfen an Hanglagen das Vertikalmass von 1.8 m und in der Ebene ein sol-

ches von 1.0 m nicht überschreiten. 

Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 2.0 m zulässig. 

In steilen Hanglagen, bei bestehenden Aufschüttungen, in Geländewannen und aus kanalisati-

onstechnischen Gründen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den vorgenannten Bestim-

mungen gestatten. 

Die Umgebung soll möglichst naturnah im Sinne des ökologischen Ausgleichs gestaltet wer-

den. 

Bei der Bepflanzung von Freiflächen sollten einheimische, standortgerechte Bäume und, wo 

dies möglich und sinnvoll ist, Wiese anstelle von Rasen und Böschungsbepflanzungen bevor-

zugt werden. 

Befahr- oder begehbare Freiflächen sind nach Möglichkeit als wasserdurchlässige und be-

wachsbare Flächen zu gestalten. Flächendeckende Versiegelungen sind möglichst zu vermei-

den. 

Bemerkung: 

Informationen über die naturnahe Gestaltung von Gärten können bei der Abteilung Bau der 

Gemeinde eingeholt werden. 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  56 

 

3.12 Dachhaut 

3.12.1 Material und Farbton 

In allen Zonen ist die Dachhaut bei geneigten Dächern dunkel auszuführen. Das Eindeckungs-

material darf nicht glänzen. In der Kernzone K sind die Dächer mit dunkel engobierten Biber-

schwanzziegeln einzudecken. Bei Flachdächern darf die Dachhaut nicht glänzend wirken. 

3.12.2 Sonnenenergieanlagen 

Sonnenenergieanlagen sind bewilligungspflichtig. Bezüglich Erscheinungsform gilt Ziffer 3.11. 

3.15 Bestimmungen Kernzone K 

3.15.1 Zweck und allgemeine Grundsätze 

Diese Bestimmungen bezwecken: 

− Den Schutz und die Erhaltung der baulichen Einheit und Eigenart von Strassenzügen, räu-

men und -plätzen, Dorfpartien und Einzelobjekten, 

− die Erhaltung der historischen Bausubstanz, 

− die Umgestaltung von nicht mehr benötigten landwirtschaftlichen Bauteilen zu gewerbli-

chen oder Wohnzwecken unter bestmöglicher Erhaltung der bestehenden Fassaden. 

Grundsätzlich sind Umbauten den Neubauten vorzuziehen. 

Der Gemeinderat fördert die Erhaltung des Dorfkerns und kann zu diesem Zweck aus einem 

jährlich vom Einwohnerrat zu beschliessenden Budgetposten Beiträge an Private ausrichten, 

die durch Neu- oder Umbauten und Renovationen diesem Ziel dienen. 

3.15.2 Nutzungsart 

Um den Dorfkerncharakter zu erhalten, ist die gemischte Nutzung der Bauten zum Wohnen, 

für Kleingewerbe, Geschäfte, Landwirtschaftsbetriebe und herkömmliches Handwerk zulässig. 

Jegliche Nutzung darf weder durch ihre betrieblichen Auswirkungen, noch durch ihre bauli-

chen Einrichtungen die Umweltqualität des Dorfkerns nachhaltig stören. Vereinzelte, geringfü-

gige Immissionen können geduldet werden. 

Unzulässig sind alle Nutzungen, die durch Raumbedarf, Immissionen, Einrichtungen oder ir-

gendwelche anderen Auswirkungen die traditionellen Verhältnisse des Dorfkerns verschlech-

tern. 

Der Gemeinderat entscheidet im Zweifelsfalle über die Zulässigkeit einer bestimmten Nut-

zungsart, er kann jederzeit vom Verursacher besondere Schutzmassnahmen verlangen, um 

Störungen zu mildern oder auszuschalten. Er kann die Entfernung oder Umgestaltung stören-

der Einrichtungen verlangen. Bei Nutzungen, die durch ihre Entwicklung im Laufe der Zeit in 
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unzulässigem Masse gewachsen sind, kann er die Rückführung auf ein zulässiges Mass ver-

langen. 

3.15.3 Nutzungsmass 

Längs der Strassenzüge muss auf die in der Kernzone überlieferte Bautiefe gebaut werden. 

Die Parzellen müssen so überbaut werden, dass eine geschlossene oder annähernd ge-

schlossene Bauweise erzielt wird. 

Die bestehenden Fussgängergässchen im Bereich der annähernd geschlossenen Bauweise 

sind zu erhalten. Die Staffelung bestehender Häuserzeilen ist beizubehalten. 

Das Bauvolumen von Neu- und Umbauten muss sich im Rahmen der überlieferten Überbau-

ung des Grundstückes halten. Die verbleibende Hinterhoffläche bis zu einer maximalen Tiefe 

ab Strassengrenze von 40 m darf mit einer Nutzungsziffer von 0.20 überbaut werden. 

Bei einer Nutzungsart, die nicht dem Wohnen dient, kann die Nutzungsziffer auf 0.40 erhöht 

werden. Für die evtl. noch verbleibende Fläche der Parzelle hinter der 40 m Linie gelten die 

gleichen Nutzungsvorschriften wie für die an die Kernzone anschliessende Zone. 

Es besteht kein Anspruch auf volle Nutzung der Dachgeschosse. Diese dürfen nur soweit ge-

nutzt werden, als die Belichtung der Räume möglich ist, ohne den überlieferten Charakter der 

Giebelmauern und Dachflächen allzusehr zu beeinträchtigen und soweit es die Gestaltungs-

vorschriften gestatten. 

Das Nutzungsmass für unüberbaute Grundstücke richtet sich nach dem überlieferten Bauvolu-

men des betreffenden Grundstückes und, wo dies nicht feststellbar ist, nach seiner unmittelbar 

nächsten baulichen Umgebung. 

3.15.4 Schützenswerte Bauten innerhalb der Kernzone K 

Gruppe A Besonders schützenswerte Bauten 

Gruppe B Schützenswerte Bauten 

Gruppe C Für das Ortsbild charakteristische Bauten 

Bauten der Gruppen A und B sind zu schützen und zu erhalten und dürfen grundsätzlich nicht 

abgebrochen werden. Vor der Zustimmung zu einem unumgänglichen Abbruch muss eine 

Baubewilligung für einen entsprechenden Neu- oder Umbau vorliegen. 

Für Bauten der Gruppe C sind die bisherigen Kuben ohne störende Dachaufbauten, die Grup-

pierung, die Trauf- und Firsthöhe sowie die Firstrichtung bei einer Erneuerung im Interesse 

des Dorf- und Strassenbildes zu wahren. 

Bezüglich Bewilligungspflicht und -verfahren gilt im übrigen Ziffer 3.15.10 dieses Reglements. 
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3.15.5 Gestaltungsvorschriften zu den Bauten in der Kernzone K 

Wo nicht für schützenswerte Bauten weitergehende Auflagen gemäss 3.15.4 gemacht werden, 

gelten folgende Gestaltungsvorschriften für sämtliche Bauten in der Kernzone K: 

Alle Bauten haben sich in jeder Beziehung den sie umgebenden, speziell aber den in der Un-

terteilung höher qualifizierten Bauten, anzupassen. 

Die Fassaden haben im Massstab, im Material und in der Farbgebung den herkömmlichen 

Charakter aufzuweisen, insbesondere müssen sie mit der Zweckbestimmung identisch sein. 

Der Gestaltung von Fenstern, Schaufenstern, Türen und Toren ist besondere Beachtung zu 

schenken. Fenster in Giebelmauern müssen besonders sorgfältig gestaltet sein und sind in 

der Grösse in einem massvollen Verhältnis zur Mauerfläche zu halten. 

Balkone und Terrassen sind unzulässig. Auf der Hofseite und wo solche auf der Strassenseite 

bereits bestehen, sind Lauben in herkömmlicher Bauweise zulässig. 

Schaufenster und Arkaden müssen Mauerteile von zusammen mindestens 30% der Fassa-

denlänge unberührt lassen, allzu schmale Pfeiler sind zu vermeiden. Die verbleibenden Mau-

erteile dürfen nicht mit Schaukästen, Firmentafeln etc. verdeckt werden. 

Dächer sind als Satteldächer ohne seitlichen Vorsprung, jedoch mit traufseitigen Dachvor-

sprüngen auszubilden. Ausnahmen können bei Gebäuden ausser solchen der Gruppe A und 

B bewilligt werden. Die Dachneigung beträgt generell 45° - 55° a.T.; strassenseitig ist in der 

Regel eine Würge auszuführen; die Firstrichtung verläuft im Allgemeinen parallel zur Strasse. 

Alle Bauteile an und auf dem Dach sind so anzuordnen und zu gestalten, dass sie ein ästhe-

tisch ansprechendes Gesamtbild ergeben und mit der darunterliegenden Fassade harmonie-

ren. Dachaufbauten sind nur bei einer Dachneigung von mehr als 35° a.T. zulässig. 

Bei Gebäuden der Schutzkategorien A und B sind hinsichtlich der Dachgestaltung besonders 

hohe Anforderungen zu erfüllen, welche im Einzelfall festgelegt werden. 

Damit die ursprüngliche Nutzung der Kernbauten auch auf dem Dach ablesbar bleibt, sind 

über ehemaligen Ökonomieteilen nur Ochsenaugen, verglaste Dreiecks-Lukarnen (Spitzgau-

ben), einzelne Glasziegel und dergleichen zugelassen. Dachaufbauten wie Schleppgauben, 

Giebellukarnen und dergleichen sowie Dachflächenfenster sind über ehemaligen Ökonomie-

teilen nicht gestattet. (Siehe Leitfaden für das Bauen im Ortskern) 

Für die Platzierung und die Grösse sind folgende Masse einzuhalten: 

− Totallänge aller Dachaufbauten zusammen:   max. 40% Fassadenlänge 

− Länge eines einzelnen Aufbaues:    max. 2.20 m 

− Fronthöhe des Dachaufbaues ab Dachfläche:   max. 1.30 m 

− Die Dachhaut ist unter den Dachaufbauten mit 

einer Breite von       mind. 0.80 m 
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(Schrägmass) durchzuziehen. 

− seitlicher Abstand der Dachaufbauten bis zu Gräten 

oder Kehlen, der Dachaufbauten unter sich, und von 

Stirnfassaden oder Dachabsätzen:  je mind. 1.60 m 

− Abstand des Überganges der Dachhaut des Aufbaues 

− in das Hauptdach unterhalb des Firstes:  mind. 1.00 m 

Offene Dacheinschnitte sind grundsätzlich nicht gestattet. Auf der strassenabgewandten 

Dachseite sind überdachte Einschnitte in Form eines offenen Widerkehrs, einer offenen 

Schleppgaube oder Giebellukarne gestattet. 

In der Dachfläche liegende Fenster oder Ochsenaugen können bewilligt werden, sofern sie in 

der Dachfläche nicht stören. Die Einfassung der Dachaufbauten und liegende Dachfenster 

sind dem Farbton der Dacheindeckung anzupassen. 

Antennen sind im Dachraum zu montieren. 

Reklamen, Beschriftungen und Beleuchtungen dürfen keinesfalls störend wirken und sind mit 

besonderer Zurückhaltung zu gestalten. 

3.15.6 Schützenswerte Bäume 

Die innerhalb der Kernzone K als schützenswert bezeichneten Bäume sind zu pflegen. Sie 

dürfen nur mit Bewilligung des Gemeinderates gefällt werden. Im Falle einer unumgänglichen 

Entfernung muss ein angemessener Ersatz gepflanzt werden. 

3.15.7 Gestaltungsvorschriften der Strassen und Plätze 

Normalprofile von Strassen, die Gestaltung von Plätzen sowie der öffentlichen Beleuchtung, 

haben sich möglichst der überlieferten Art anzupassen. 

3.15.8 Gestaltungsvorschriften der Vorplätze 

Vorgärten sind im herkömmlichen Sinne zu gestalten. Verbleibende Restflächen sind mit ei-

nem mergelartigen Belag zu versehen oder zu bepflästern. 

3.15.9 Autogaragen und -Abstellplätze 

Es sind nur eingebaute Garagen zulässig. Auf den strassenseitigen Vorplätzen sind Garagen-

rampen nicht gestattet. 

Wenn immer möglich sind die Abstellplätze auf der Hofseite anzulegen. Für die gesetzlich vor-

geschriebenen Garagen und evtl. sonstige Kleinbauten auf der Hofseite können ausnahms-

weise Flachdächer bewilligt werden, sofern sich dadurch eine bessere architektonische Lö-

sung ergibt. 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  60 

 

Sind die vorgeschriebenen Abstellplätze auf dem betreffenden Grundstück nicht möglich oder 

fallen deshalb die herkömmlichen Vorgärten weg, so kann der Gemeinderat die Beteiligung an 

öffentlichen Parkierungsanlagen verlangen. 

3.15.10 Bewilligungspflicht und -verfahren 

Vor Einreichung des ordentlichen Baugesuches nach Baugesetz ist die Bewilligungsbehörde 

gestützt auf § 121 BauG bzw. § 29 WO BauG um eine Vorabklärung zu ersuchen. Hierzu ge-

nügen Skizzen im Mindestmassstab von 1:100. 

Der ganze oder teilweise Abbruch, wesentliche Veränderungen sowie Restaurierung von Ge-

bäuden oder Gebäudeteilen sind bewilligungspflichtig. 

Für Unterhalts- und Renovationsarbeiten findet ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren nach 

den Richtlinien des kantonalen Baupolizeiamtes Anwendung. 

Bei der Einrichtung, Vergrösserung oder Umfunktionierung gewerblicher Betriebe jeglicher Art 

ist mit dem Baugesuch, resp. dem Vorabklärungsgesuch ein kurzer Beschrieb einzureichen. 

Zur Beurteilung der Baugesuche, der Vorabklärungs- und Reklamegesuche sowie der Gesu-

che für Unterhalts- und Renovationsarbeiten in der Kernzone kann der Gemeinderat ausser 

dem Bauausschuss in besonderen Fällen noch andere Fachleute beiziehen. 

Der Gemeinderat kann sowohl für die Vorabklärung als auch für das Baugesuchsverfahren ein 

einfaches kubisches Modell im Massstab 1:200 verlangen. 

3.16 Besonders schützenswerte Bauten der Gruppe A ausserhalb der Kernzone 
K 

Diese sind im Zonenplan speziell dargestellt, mit Ausnahme der Gebäude „Neuschauenburg“ 

(Parz. 3292) sowie die Ruine „Madlen“ (Parz. 3315), da ausserhalb des Zonenplanes. 

Für diese Bauten sind sinngemäss die Bestimmungen der Kernzone K anzuwenden. 

3.17 Schutzzone des Ortsbildes 

Für Bauvorhaben innerhalb der Schutzzone des Ortsbildes gelten die jeweiligen Zonenvor-

schriften. Jedoch sind Bauten so zu gestalten, dass ein architektonisch guter Übergang zur 

Kernzone K entsteht und das Dorfbild nicht beeinträchtigt wird. Zur Beurteilung der Baugesu-

che in der Schutzzone des Ortsbildes kann der Gemeinderat ausser dem Bauausschuss in be-

sonderen Fällen noch andere Fachleute beiziehen. 
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3.18 Aussichtszonen 

Um der Öffentlichkeit an geeigneten Lagen Aussicht oder Durchblicke zu erhalten, kann der 

Gemeinderat im Rahmen der Mindest-Grenzabstände die genaue Platzierung eines Gebäu-

des festlegen, die Dachgestaltung vorschreiben und die Firsthöhe beschränken. Auch ist er 

berechtigt, eine diesem Zweck entsprechende Umgebungsgestaltung und Bepflanzung zu ver-

langen. 

IMMISSIONSSCHUTZ «Normblatt Nr. ZR 4/63» 

Grundsatz 

Alle mit dem Sinn und Zweck der Zonenvorschriften in Widerspruch stehenden Einwirkungen 

sind verboten. Auch solche Betriebe, die in einer Gewerbe- oder in einer Industriezone liegen, 

haben auf die umliegenden Wohngebiete Rücksicht zu nehmen. 

Für alle Störungen bleiben die Bestimmungen von Art. 684 des Schweizerischen Zivilgesetz-

buches vorbehalten. 

Abstufungen 

Industrie J 

Zu den Industrien gehören Betriebe von denen starke Beeinträchtigungen ausgehen. Wohnun-

gen sind nur für den Betriebsinhaber und das standortgebundene Personal zugelassen. Provi-

sorische Unterkünfte können ausnahmsweise bewilligt werden. 

Ausnahmen 

Zonenfremde Gewerbe- und Industriebetriebe können weiterbestehen und angemessen erwei-

tert werden, sofern die betrieblichen Einwirkungen auf die Nachbarschaft erträglich sind. Auf 

Antrag des Gemeinderates kann unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse bei solchen 

Erweiterungsbauten von der zonenmässigen Ausnützung abgewichen werden. 

Kommentar: 

Die Regelung des Immissionsschutzes sieht eine Abstufung der zulässigen Störwirkungen in 

verschiedene Gruppen vor. Diese Differenzierung erstreckt sich nicht nur auf die materiellen, 

sondern auch auf die ideellen Immissionen und umfasst somit alle gerichtlich anerkannten 

Störwirkungen. 

In der ersten, als Wohnbau bezeichneten Stufe sind nur geringfügige Immissionen zulässig, 

wobei selbst dem Zubringerverkehr Schranken auferlegt werden. 
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Die zweite Stufe ist für den Wohn-/Geschäftsbau reserviert und weist gegenüber dem Wohn-

bau in allen Immissionsarten eine Lockerung auf. 

Die dritte Stufe ist für das Gewerbe vorgesehen. Obwohl eine Unterscheidung zwischen Ge-

werbe und Industrie heute kaum mehr möglich ist, wird der herkömmliche Begriff Gewerbe für 

diese Stufe verwendet. Es soll damit verdeutlicht werden, dass in solchen Gebieten wohl Fab-

rikanlagen, Lagerhäuser, etc. zulässig sind, diese aber im Gegensatz zur Stufe 4 (Industrie) 

hier nicht übermässig stören dürfen. 

Als logische Folge der vorangegangenen Abstufung enthält die vierte, als Industrie bezeich-

nete Immissionsstufe keinerlei Einschränkungen bezüglich der Störungen. Sie kann daher nur 

dort zur Anwendung gelangen, wo keine Beeinträchtigung der Wohngebiete möglich ist, was 

in unserem dichtbesiedelten Gebiet sehr schwierig sein dürfte. 

Das System der Immissionenabstufung entbindet die zuständigen Instanzen nicht völlig von 

Ermessensfragen. Immerhin werden solche Entscheide durch die aufgeführten Beispielgrup-

pen wesentlich vereinfacht. 

Die Abkürzungen W, WG, G und J geben in der Legende die zulässige Immissionsstufe der 

einzelnen Zonen an und dienen gleichzeitig als Bezeichnung derselben. 

DACHAUFBAUTEN «Normblatt Nr. ZR 7/63» 

Gestaltung 

Alle Aufbauten müssen ästhetisch befriedigen und mit den darunterliegenden Fassaden har-

monieren. 

Aufbauten bei geneigten Dächern 

Aufbauten sind nur bei Dachneigungen von mehr als 35° a.T. (70%) gestattet. 

Dachaufbauten sind nur auf zwei einander gegenüberliegenden Dachflächen zulässig. 

Bei Einzelaufbauten hat der Abstand von den Fassadenenden mindestens einen Viertel der 

Fassadenlänge zu betragen. Bei unterteilten Aufbauten können die seitlichen Abstände je um 

die Hälfte der Zwischenabstände reduziert werden. Die seitlichen Abstände dürfen in diesem 

Falle 3.50 m nicht unterschreiten. 

Der minimale Abstand von Gräten und Kehlen beträgt 1.50 m. 

Die Fronthöhe der Aufbauten darf maximal 1.60 m betragen. 
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Der Übergang der Dachhaut des Aufbaues in das Dach des Gebäudes muss mindestens 1.0 

m tiefer als der First des Hauptdaches liegen. 

Die Front der Aufbauten muss um mindestens 50 cm hinter die Fassadenflucht zurückgesetzt 

werden. 

Unter den Aufbauten muss die Dachhaut durchgeführt werden. 

Aufbauten bei Flachdächern 

Die Höhe der Aufbauten darf, gemessen ab Oberkante Decke bis Oberkante Dachkonstruktion 

des Aufbaues, maximal 3.0 m betragen. 

Die geschlossenen Bauteile der Aufbauten müssen um das Mass ihrer Höhe hinter der Fassa-

denflucht liegen. Bei massiven Brüstungen wird die Höhe ab Oberkante Brüstung gemessen. 

Eine solche Brüstung darf jedoch im Maximum 1.0 m hoch sein. 

Treppenhäuser, Liftaufbauten, durchbrochene Dachvorsprünge (Raster), einzelne Stützen und 

dergleichen sind von dieser Regelung ausgenommen. 

Dachvorsprünge über dem obersten Vollgeschoss sind nicht gestattet. 

Aufbauten dürfen nur mit Flachdächern versehen werden. 

Kommentar: 

Bei den vorliegenden Bestimmungen handelt es sich um reine Gestaltungsvorschriften, die da-

rauf abzielen, unschöne Dachaufbauten zu verhindern. 

Verschiedene Untersuchungen haben ergeben, dass sich Aufbauten bei geneigten Dächern 

nur zufriedenstellend gestalten lassen, wenn die Dächer eine gewisse Minimalneigung aufwei-

sen und zudem der Abstand der Aufbauten von den seitlichen Fassadenenden genügend 

gross ist. Andrerseits zeigen die auf Grund bisheriger Vorschriften erstellten Dachaufbauten 

eindeutig, dass Abstände zwischen den einzelnen Aufbauten in den meisten Fällen nicht zur 

Verbesserung der Gestaltung beitragen. Die neuen Bestimmungen tragen diesen Überlegun-

gen weitgehend Rechnung (Abb.8). Mit den Vorschriften für Flachdachaufbauten werden 

grundsätzlich dieselben Ziele verfolgt wie mit den Bestimmungen für Aufbauten bei geneigten 

Dächern. Hier geht es jedoch lediglich darum, die allseitige Zurückversetzung der Aufbauten 

zufriedenstellend zu regeln sowie die Höhe und Form der Aufbauten in einem vernünftigen 

Rahmen zu halten (Abb.9). 

Allgemein ist zu den Dachaufbauten noch zu bemerken, dass sie bei bestehenden Reihen-

bauten nur dann bewilligt werden sollten, wenn sie im Gesamtbild befriedigen und dem Nach-

barn die Erstellung von Aufbauten nicht verunmöglichen. 

Abbildung siehe nächste Seite 

  



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  64 

 

 



Zonenreglement Siedlung, Pratteln  65 

 

7.1 Ergänzungsbestimmung zu ZR 7/63 

7.11 Dachflächenfenster 

Grosse Dachflächenfenster mit einer Lichtfläche bis zu maximal 1.1 m2 sind nur im Bereich 

des unteren Dachgeschosses zulässig. In darüberliegenden Dachgeschossen sind Dachflä-

chenfenster bis zu einer Lichtfläche von maximal 0.3 m2 zugelassen. 

Die Oberkante der Dachflächenfenster muss mind. 1.0 m tiefer als der First liegen. 

Der minimale Abstand zur Traufe beträgt 1.0 m (Schrägdistanz). 

Der seitliche Abstand zu den Fassadenenden, der Abstand untereinander und der zu Gräten 

und Kehlen beträgt mindestens 1.5 m. 

Die Lichtfläche aller Dachflächenfenster darf nicht mehr als 4% der zugehörigen Dachfläche 

(Schrägfläche) betragen. 

Die Anordnung der Dachflächenfenster hat mit den darunterliegenden Fassaden zu harmonie-

ren. 

Bei der Mischung von Dachflächenfenstern mit andern Dachaufbauten sind Dachflächen-fens-

ter nur zur Belichtung und Belüftung von Nebenräumen zulässig. Ihre Lichtfläche darf maximal 

0.3 m2 betragen. Dem ästhetischen Gesamteindruck ist dabei besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen. 
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Zonenreglement Siedlung, Zonenvorschriften / Zoneneinteilung «alt-
rechtlich ZR 1» 

Gelten für Zonenfestlegungen, welche mit Regierungsratsbeschluss-Nr. 2961 vom 24.11.1987 

nicht genehmigt worden sind und Ihre Gültigkeit beibehalten haben («altrechtlich ZR 1» Ge-

nehmigt mit RRB 3145 vom 25.09.1956). 

Zoneneinteilung 

Zonen 

 

Zone 2 Einzel- und Reihenhäuser bis zu zwei Vollgeschosse. Offene Überbauung, 
gemäss § 23 a des BG. 

Zone 3 Einzel- und Reihenhäuser bis zu drei Vollgeschosse. Offene Überbauung, 
gemäss § 23 a & c des BG. 

Freiflächen Darunter fallen alle bestehenden und vorgesehenen Gebiete für öffentliche 
Anlagen, Kirchen, Schulhäuser, Sport- und Spielplätze usf. 

Mit der gleichen Farbe sind diejenigen Gebiete bezeichnet, die zur Rhein-
haltung des Grundwassers nicht überbaut werden dürfen. 

 

Besondere Zonenvorschriften 

 

Zone 2 Gestattet sind: 

a. Einzel- und Reihenhäuser bis zu zwei Voll-
geschosse. Offene Überbauung, gemäss § 
23 a des BG. 

b. Wohnbauten, Läden, gewerbliche Kleinbe-
triebe wie Schneider-, Schuhmacher, Coif-
feur und Uhrenmachergeschäfte usw., wel-
che in keiner Weise Belästigungen im 
Sinne von § 25, 26 und 27 des BG, für die 
Nachbarschaft verursachen können. In-
dustrielle Betriebe sind nicht zulässig. 

 

Geschosszahl 

 

 

Zweck der Bauten 

 Die Bebauungsziffer beträgt: 

c. Für freistehende Einfamilienhäuser «1 : 5» 
d. Für Eckbauten von Reihenhäusern «1 : 4» 
e. Für eingebaute Häuser «1 : 3» 

Bebauungsziffer 
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 Das Halten von Grossvieh ist nicht gestattet, 
ausgenommen in bestehenden landwirtschaftli-
chen Betrieben. 

Grossvieh 

 Bei Liegenschaften mit genügendem Um-
schwung kann die Haltung von Kleintieren, wie 
Schafe, Ziegen, einzelnen Schweinen etc. so 
lange geduldet werden, als dadurch für die 
Nachbarschaft keine nachteiligen Einwirkun-
gen im Sinne von § 25, 26 und 27 des kant. 
Baugesetzes entstehen. 

Kleintiere 

Zone 3 Gestattet sind: 

a. Einzel- und Reihenhäuser bis zu drei Voll-
geschosse. Offene Überbauung, gemäss § 
23 a & c des BG. 

b. Wohnbauten, Läden, gewerbliche Kleinbe-
triebe wie Schneider-, Schuhmacher, Coif-
feur und Uhrenmachergeschäfte usw., wel-
che in keiner Weise Belästigungen im 
Sinne von § 25, 26 und 27 des BG, für die 
Nachbarschaft verursachen können. In-
dustrielle Betriebe sind ausgeschlossen. 

 

Geschosszahl 

 

 

Zweck der Bauten 

 Die Bebauungsziffer beträgt: 

f. Für freistehende Einfamilienhäuser «1 : 5» 
g. Für Eckbauten von Reihenhäusern «1 : 4» 
h. Für eingebaute Häuser «1 : 3» 

Bebauungsziffer 

 Das Halten von Grossvieh ist nicht gestattet, 
ausgenommen in bestehenden landwirtschaftli-
chen Betrieben. 

Grossvieh 

 Bei Liegenschaften mit genügendem Um-
schwung kann die Haltung von Kleintieren, wie 
Schafe, Ziegen, einzelnen Schweinen etc. so 
lange geduldet werden, als dadurch für die 
Nachbarschaft keine nachteiligen Einwirkun-
gen im Sinne von § 25, 26 und 27 des kant. 
Baugesetzes entstehen. 

Kleintiere 

 

 

 


